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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Das Bundesministerium der Finanzen hat eine neue 
Leitung. Am 14. März 2018 hat Olaf Scholz das Amt 
als Bundesfinanzminister angetreten. Mit ihm ha-
ben auch die Parlamentarischen Staatssekretärin-
nen, Bettina Hagedorn und Christine Lambrecht, 
ihre Arbeit aufgenommen. Sie stehen dem Minister 
in seinen Amtsgeschäften zur Seite, vor allem ver-
treten sie ihn in den Ausschüssen des Deutschen 
Bundestags. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden die neue Leitung mit Kompetenz, Engage-
ment und Loyalität dabei unterstützen, die Finanz-
politik erfolgreich weiter zu gestalten.

Die Koalitionsvereinbarung sieht eine Fülle von 
wichtigen Maßnahmen vor, die wir konstruktiv 
begleiten werden. Den Weg in die Gigabit-Gesell-
schaft zu gestalten, wird ebenfalls als eine priori-
täre Aufgabe anzugehen sein. Bereits in der zurück-
liegenden Legislaturperiode wurden vom Bund 
circa 4,4  Mrd. € fest für Projekte zur Breitbander-
schließung in ländlichen Gebieten und Randlagen 

zugesagt. Die privaten Telekommunikationsunter-
nehmen haben in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 
rund 8  Mrd. € und  2017 rund 8,2  Mrd. € in den 
Netzausbau investiert. Um den Netzinfrastruktur-
wechsel zur Glasfaser zu schaffen, werden in den 
nächsten Jahren weitere ganz erhebliche Ausgaben 
der Unternehmen erforderlich sein. Dabei kommt 
es darauf an, rasch einen ausgewogenen Mix aus 
geeigneten Rahmenbedingungen für den privat-
wirtschaftlichen Ausbau und zielgerichtet einge-
setzten Fördermitteln innerhalb der Bundesregie-
rung abzustimmen.

Viele Erfolge und sportliche Höchstleistungen des 
Teams Deutschland konnten wir bei den Olym-
pischen und Paralympischen Winterspielen in 
Pyeongchang erleben. Die 24  Sportlerinnen und 
Sportler des Zoll Ski Teams trugen dort mit ins-
gesamt elf Medaillen in den Disziplinen Biathlon, 
Skisprung und Nordische Kombination erheb-
lich zum deutschen Medaillenregen bei – allen vo-
ran die Doppel-Olympiasieger Laura Dahlmeier 
und Johannes Rydzek. Bei den Paralympischen 
Spielen gewannen die Alpin-Sportlerinnen Anna 
Schaffelhuber, Anna-Lena Forster und Andrea 
Rothfuss zehn Medaillen und präsentierten sich in 
einer herausragenden Form. Eine glänzende Bilanz! 
Ich gratuliere allen Sportlerinnen und Sportlern 
zur erfolgreichen Teilnahme an den Winterspielen.

 
 

Dr. Thomas Steffen  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Ergebnisse des Länderfinanzausgleichs 2017

 ● Der bundesstaatliche Finanzausgleich leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, alle Länder finan-
ziell in die Lage zu versetzen, ihre verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen.

 ● Das Umverteilungsvolumen des horizontalen Umsatzsteuervorwegausgleichs, der ersten Stufe 
des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, stieg von 8,3 Mrd. € im Jahr 2016 auf 8,4 Mrd. € im 
Jahr 2017 an. Bemessungsgrundlage für den Umsatzsteuervorwegausgleich sind die Einnahmen 
der Länder aus den Gemeinschaftsteuern – ohne Umsatzsteuer – und den Ländersteuern.

 ● Das Umverteilungsvolumen des Länderfinanzausgleichs, der zweiten Umverteilungsstufe des 
Ausgleichssystems, stieg 2017 gegenüber 2016 um 0,56 Mrd. € auf 11,2 Mrd. € an.

 ● Die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen legten im abgelaufenen Jahr um 0,2 Mrd. € auf 
nunmehr 4,5 Mrd. € zu. 

Bundesstaatlicher 
Finanzausgleich

Der bundesstaatliche Finanzausgleich regelt die 
Verteilung der gesamtstaatlichen Einnahmen auf 
den Bund und die Länder. Seine Grundzüge sind 
im Grundgesetz (GG) in Art.  106 und  107 festge-
legt. Die nähere Ausgestaltung erfolgt durch die 
grundgesetzliche Zuordnung einzelner Steuer-
arten auf Bund und Länder (Art.  106  GG) und die 
Aufteilung der Gemeinschaftsteuern. Die horizon-
tale Verteilung des Länderanteils an den Gemein-
schaftsteuern unter den Ländern wird durch das 
Zerlegungsgesetz zunächst näher konkretisiert. Die 
Umverteilung zwischen den Ländern und weitere 
Zuweisungen des Bundes erfolgen nach den Vorga-
ben des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) unter Be-
rücksichtigung der finanzverfassungsrechtlichen 
Regelungen und des abstrakt gehaltenen Maßstä-
begesetzes. Beide Gesetze wurden zuletzt durch das 
„Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Fi-
nanzausgleichssystems ab dem Jahr  2020 und zur 
Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften“ vom 
14. August 2017 für die Zeit nach dem 31. Dezem-
ber 2019 geändert.

Für die Festlegung der Aufteilung der Einnahmen 
aus der Umsatzsteuer enthält Art. 106 Abs. 3 GG die 
Vorgabe, dass die Deckungsbedürfnisse des Bundes 
und der Länder so aufeinander abzustimmen sind, 
dass ein angemessener Ausgleich erzielt, eine Über-
belastung der Steuerpflichtigen vermieden und die 
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundes-
gebiet gewahrt wird. Der Bund und alle Länder müs-
sen nach Finanzausgleich in der Lage sein, die ihnen 
von der Verfassung zugewiesenen Aufgaben im ge-
samtstaatlichen Interesse zu erfüllen. Die zu diesem 
Zweck im Ausgleichsjahr 2017 vorgenommene Auf-
teilung der Umsatzsteuer zwischen Bund und Län-
dern sowie die Verteilung der Steuereinnahmen 
zwischen den Ländern und zusätzlich vom Bund an 
die Länder geleistete Zuweisungen werden im Fol-
genden auf der Grundlage der aktuell gültigen Rege-
lungen des FAG dargestellt und erläutert.

Leitbild des bundesstaatlichen Finanzausgleichs 
auf der Ebene der Länder ist es, alle Länder auf 
ein annähernd gleichmäßiges Einnahmeniveau 
zu führen. Hierzu schließen sich an den Umsatz-
steuervorwegausgleich der Länderfinanzausgleich 
im engeren Sinne (i.  e.  S.) und die allgemeinen 
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Ergebnisse des Länderfinanzausgleichs 2017

Bundesergänzungszuweisungen an. Die drei Stu-
fen zusammengenommen machen den Länderfi-
nanzausgleich im weiteren Sinne (i. w. S.) aus. Die 
Wirkung der einzelnen Stufen ist nicht notwen-
digerweise gleichgerichtet für einzelne Länder. So 
werden in jedem Jahr einige Länder, die im Um-
satzsteuervorwegausgleich Zahlungen zu leisten 
hatten, im weiteren Verlauf Zahlungsempfänger 
des Länderfinanzausgleichs (i.  e.  S.) und erhalten 
darüber hinaus Bundesergänzungszuweisungen. 
Im Interesse einer anhand des FAG nachvollzieh-
baren, gleichzeitig aber verständlichen Darstellung 
der Ausgleichs ergebnisse im Ausgleichsjahr  2017 
beschränken sich die folgenden Textabschnitte 
auf eine Darstellung der drei beschriebenen Aus-
gleichsstufen. Klarstellend sei angemerkt, dass 
nicht jede der Berechnungsstufen zu Zahlungsvor-
gängen führt; die Durchführung von Finanzaus-
gleichszahlungen erfolgt monatlich und viertel-
jährlich vielmehr jeweils in einem alle drei Stufen 
zusammenfassenden Abrechnungsschritt. 

Umsatzsteuervorwegausgleich 
unter den Ländern1

In der ersten Stufe des Ausgleichssystems wird 
der Länderanteil am Umsatzsteueraufkommen 
(46,62 % im Jahr 2017, den Rest erhielten Bund und 
Gemeinden) den einzelnen Ländern zugewiesen. 
Dabei werden jenen Ländern, deren Aufkommen 
aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer 
und den Landessteuern je Einwohner unterhalb 
des bundesweiten Durchschnitts liegt, vorab bis 
zu 25 % des Länderanteils an der Umsatzsteuer als 
sogenannte Ergänzungsanteile zugerechnet. Die-
ser Maximalwert für das Volumen der Ergänzungs-
anteile wird jedoch regelmäßig deutlich unter-
schritten. Er betrug im Jahr 2017 lediglich 14,57 % 
(2016: 14,55 %).

Die Höhe der Ergänzungsanteile wird über einen 
progressiven Tarif festgelegt und hängt davon ab, 
wie stark die Steuereinnahmen je Einwohner eines 

1 Alle in diesem Artikel genannten Zahlen- und Prozentangaben 
sind gerundet.

Landes die bundesweit durchschnittlichen Steu-
ereinnahmen je Einwohner unterschreiten. Der 
nach dem so geleisteten Vorwegausgleich verblei-
bende Länderanteil an der Umsatzsteuer  – min-
destens  75 %, tatsächlich jedoch regelmäßig mehr 
als  80 %  – wird anschließend nach der Einwoh-
nerzahl gleichmäßig auf alle Länder verteilt. Die 
Zeile „Umsatzsteuerausgleich“ der nachfolgenden 
Tabelle 1 stellt den Differenzbetrag zwischen den 
Steuereinnahmen der Länder und einer fiktiven 
Verteilung der Umsatzsteuer ausschließlich nach 
der Einwohnerzahl dar.

Länderfinanzausgleich

Der Länderfinanzausgleich (i. e. S.) bildet die zweite 
Stufe des Ausgleichssystems. Ausgleichsrelevant 
sind dabei insbesondere die Einnahmen der Län-
der einschließlich der bergrechtlichen Förderab-
gabe sowie der in der ersten Umverteilungsstufe 
berechneten Umsatzsteueranteile und Anteile der 
Steuereinnahmen der jeweils im Land befindli-
chen Gemeinden (anteilig zu 64 %), ausgedrückt in 
der Finanzkraftmesszahl. Die Finanzkraftmesszahl 
spiegelt die Einnahmesituation eines Landes vor 
dem Länderfinanzausgleich (i. e. S.) wider.

Zur Berechnung der im Länderfinanzausgleich zu 
leistenden Zahlungen wird der Finanzkraftmess-
zahl eines Landes seine sogenannte Ausgleichs-
messzahl gegenübergestellt. Zum Zweck der Be-
rechnung der Ausgleichsmesszahl wird zunächst 
sowohl für die Landes- als auch für die Gemein-
deebene vom Grundsatz eines gleichen Finanzbe-
darfs je Einwohner ausgegangen. Abweichend hier-
von wird für die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg 
und Bremen ein höherer Finanzbedarf je Einwoh-
ner als in den Flächenländern angesetzt. Die Abbil-
dung dieses höheren Finanzbedarfs erfolgt durch 
die rechnerische Erhöhung der Einwohnerzahl der 
Stadtstaaten im Länderfinanzausgleich auf  135 % 
des tatsächlichen Wertes (Einwohnergewichtung). 
Ein leicht höherer Finanzbedarf je Einwohner wird 
außerdem in den drei besonders dünn besiedelten 
Flächenländern Sachsen-Anhalt, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern unterstellt. Deshalb 
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wird ihre Einwohnerzahl bei der Berechnung 
der Ausgleichsmesszahl auf der Gemeindeebene 
mit  102 %, 103 % beziehungsweise  105 % gewich-
tet. Durch Anwendung der Einwohnergewichtun-
gen erhöhen sich die Ausgleichsmesszahlen der 
betroffenen Länder, sodass ihre jeweiligen relati-
ven Finanzkraftmesszahlen (in der Zeile „Finanz-
kraft der Länder in Prozent vor Finanzausgleich“ 

ausgedrückt in Prozent der Ausgleichsmesszahl) 
noch einmal zum Teil deutlich abgesenkt werden.

Ausgleichsberechtigt sind im Länderfinanzaus-
gleich diejenigen Länder, deren Finanzkraftmess-
zahlen im Ausgleichsjahr unterhalb ihrer Aus-
gleichsmesszahlen liegen; sie haben Anspruch 
auf Ausgleichszuweisungen. Demgegenüber sind 

NW BY BW NI HE SN RP ST SH

Steuern der Länder vor  
Umsatzsteuerausgleich  
(je Einwohner in Prozent des Durchschnitts)

95,7 128,9 116,6 86,1 125,1 59,8 93,5 56,3 90,0

Umsatzsteuerausgleich  
(Differenz zwischen Verteilung nach 
geltendem Recht und vollständiger 
Verteilung nach Einwohnern) in Mio. €

-1.999 -2.412 -2.042 611 -1.158 2.420 -282 1.476 -1

Finanzkraft in Prozent des Länderdurch-
schnitts¹ (vor Finanzausgleich)

96,6 117,6 110,5 95,8 115,7 88,6 95,5 90,3 96,0

Ausgleichsbeiträge und -zuweisungen  
im Länderfinanzausgleich in Mio. €

1.243 -5.887 -2.779 696 -2.480 1.184 392 539 239

Finanzkraft in Prozent des Länderdurch-
schnitts1 (nach Finanzausgleich)

98,3 106,5 104,3 98,0 105,9 95,7 97,8 96,2 98,1

Allgemeine BEZ in Mio. € 670  -  - 378  - 489 212 234 130

Finanzkraft in Prozent des Länderdurch-
schnitts¹ (nach Finanzausgleich und 
allgemeinen BEZ)

99,2 106,5 104,3 99,2 105,9 98,6 99,1 98,8 99,2

TH BB MV SL BE HH HB Insgesamt

Steuern der Länder vor 
Umsatzsteuerausgleich  
(je Einwohner in Prozent des Durchschnitts)

54,8 68,8 56,9 74,8 92,1 154,2 89,1 100,0

Umsatzsteuerausgleich  
(Differenz zwischen Verteilung nach 
geltendem Recht und vollständiger 
Verteilung nach Einwohnern) in Mio. €

1.489 1.039 1.044 296 -153 -338 11 ± 8.386

Finanzkraft in Prozent des Länderdurch-
schnitts¹ (vor Finanzausgleich)

88,3 90,2 87,5 91,7 69,3 100,9 73,2 100,0

Ausgleichsbeiträge und -zuweisungen  
im Länderfinanzausgleich in Mio. €

641 607 523 198 4.233 -40 692 ± 11.186

Finanzkraft in Prozent des Länderdurch-
schnitts1 (nach Finanzausgleich)

95,6 96,2 95,4 96,6 90,7 100,5 91,7 100,0

Allgemeine BEZ in Mio. € 263 263 210 91 1.340  - 225 4.506

Finanzkraft in Prozent des Länderdurch-
schnitts¹ (nach Finanzausgleich und 
allgemeinen BEZ)

98,6 98,8 98,6 98,8 97,5 100,5 97,7  -

1 Genauer: in Prozent der Ausgleichsmesszahl.
Grundlage: Vorläufige Jahresrechnung 2017.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Daten zur horizontalen Umsatzsteuerverteilung, zum Länderfinanzausgleich  
und zu den allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) im Jahr 2017

Tabelle 1
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Ergebnisse des Länderfinanzausgleichs 2017

diejenigen Länder ausgleichspflichtig, deren Fi-
nanzkraftmesszahlen im Ausgleichsjahr über ih-
ren Ausgleichsmesszahlen liegen. Die genaue Höhe 
der Ausgleichszuweisungen  – für ausgleichsbe-
rechtigte Länder – und der Ausgleichsbeiträge – für 
ausgleichspflichtige Länder – hängt davon ab, wie 
weit sich ihre jeweilige Finanzkraftmesszahl von 
ihrer jeweiligen Ausgleichsmesszahl unterschei-
det. Durch die Ausgleichszuweisungen wird die 
bestehende Differenz auf der Basis eines progres-
siven Ausgleichstarifs anteilig geschlossen. Die Re-
gelungen sind im gültigen Finanzausgleichssystem 
so ausgestaltet, dass die Finanzkraftreihenfolge der 
Länder durch den Länderfinanzausgleich nicht ge-
ändert wird.

Bundesergänzungszuweisungen

Die dritte Stufe des Ausgleichssystems bilden die 
allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen. Als 
Zuweisungen des Bundes, die dieser einnahme-
mindernd verbucht, dienen sie der ergänzenden 
Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Emp-
fängerländer. Durch allgemeine Bundesergänzungs-
zuweisungen wird bei ausgleichsberechtigten Län-
dern eine nach dem Länderfinanzausgleich (i. e. S.) 
gegebenenfalls verbleibende Differenz zur Aus-
gleichsmesszahl weiter verringert: Allgemeine Bun-
desergänzungszuweisungen erhalten Länder, deren 
Finanzkraftmesszahlen nach den ersten beiden Ver-
teilungsstufen des Länderfinanzausgleichs (i.  w.  S.) 
weiterhin unter 99,5 % ihrer Ausgleichsmess zahl lie-
gen. Diese Lücke wird zu 77,5 % aufgefüllt.

Neben den allgemeinen Bundesergänzungszuwei-
sungen sieht das FAG auch Sonderbedarfs-Bun-
desergänzungszuweisungen vor. Sie zielen auf den 
Ausgleich besonderer, nur vorübergehend beste-
hender Finanzbedarfe bestimmter Länder. Dazu 
gehören die Zuweisungen zur Schließung der Infra-
strukturlücke sowie wegen struktureller Arbeitslo-
sigkeit und „überdurchschnittlich hoher Kosten 
politischer Führung“. Die Sonderbedarfs-Bundeser-
gänzungszuweisungen sind unabhängig von den 
aktuellen Finanzkraftverhältnissen der Höhe nach 

im FAG festgeschrieben und werden nicht in Ta-
belle 1 aufgeführt.

Ergebnisse 2017

Die folgende Darstellung der Ergebnisse des bun-
desstaatlichen Finanzausgleichs im Jahr  2017 be-
ruht auf der im BMF erstellten vorläufigen Jah-
resrechnung  2017. Aus ihr geht hervor, dass die 
Einnahmen der Länder aus den Gemeinschaftsteu-
ern  – ohne Umsatzsteuer  – und den Landessteu-
ern, die zusammen die Bemessungsgrundlage für 
die horizontale Umsatzsteuerumverteilung bilden, 
im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr mit durch-
schnittlich 5,8 % deutlich gestiegen sind.

Die Zuwächse in den einzelnen Ländern bewegten 
sich  2017 zwischen  3,2 % und  10,2 % (2016:  2,1 % 
bis  13,6 %). Überdurchschnittliche Einnahmezu-
wächse verzeichneten die Länder Brandenburg, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt (Reihenfolge alpha-
betisch). Aus den Einnahmen der Länder und der 
Zahl ihrer Einwohner wird die erste Angabe der Ta-
belle in Prozent des bundesweiten Durchschnitts 
je Einwohner ermittelt. Berechnungsgrundlage für 
den Länderfinanzausgleich sind die Einnahmen der 
Länder – diese lagen im Jahr 2017 zwischen 54,8 % 
bis  154,2 % des Durchschnitts  – und Gemeinden 
(anteilig) vor dem Ausgleich.

Während sich die Einnahmen der westdeutschen 
Länder zwischen  74,8 % und  154,2 % des bundes-
weiten Durchschnitts bewegten, lagen die Ein-
nahmen der ostdeutschen Länder zwischen 54,8 % 
und  68,8 %. Auch das einnahmestärkste ostdeut-
sche Land (Brandenburg) konnte 2017 noch nicht 
das Niveau des einnahmeschwächsten westdeut-
schen Landes (Saarland) erreichen. 

Das im Umsatzsteuervorwegausgleich erzielte 
Umverteilungsvolumen belief sich  2017 auf 
8,4  Mrd. € (2016: 8,3  Mrd. €). Im Jahr  2017 er-
hielten die Länder Bayern, Baden-Württemberg, 
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Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Rhein-
land-Pfalz, Berlin und Schleswig-Holstein ge-
messen an ihren jeweiligen Einwohnerantei-
len nur unterproportional hohe Einnahmen aus 
der Umsatzsteuer. Überproportional hohe Um-
satzsteuereinnahmen erhielten dagegen Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, das Saar-
land und Bremen.

Das Volumen des Länderfinanzausgleichs (i.  e.  S.) 
betrug im vergangenen Jahr 11,2  Mrd. €, das sind 
0,56  Mrd. € mehr als im Jahr  2016 und entspricht 
einem Zuwachs von  5,3 %. Bei der Berechnung 
von Ausgleichszuweisungen und Ausgleichsbeiträ-
gen wurden überproportionale Zuwächse bei den 
Steuereinnahmen von Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachsen, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Hamburg zugunsten dieser Länder nur in verrin-
gerter Höhe in den Länderfinanzausgleich einbe-
zogen („Prämienregelung“ des § 7 Abs. 3 FAG).

Insgesamt war Bayern erneut größtes Zahlerland 
mit 5,89 Mrd. € (2016: 5,82 Mrd. €) und einem ge-
sunkenen Anteil von 52,6 % (2016: 54,8 %) am Um-
verteilungsvolumen. Baden-Württemberg deckte 

mit 2,8  Mrd. €  24,8 % (2016:  23,9 %), Hessen mit 
2,5 Mrd. € 22,2 % (2016: 21,3 %) und Hamburg mit 
40 Mio. € 0,4 % (2016: Zahlungsempfänger) des Aus-
gleichsbedarfs. Größtes Empfängerland war Berlin 
mit Ausgleichszuweisungen in Höhe von 4,2 Mrd. € 
(2016: 3,9  Mrd. €) und einem Anteil von  37,8 % 
(2016:  36,9 %). Mit zusammen 3,5  Mrd. € (2016: 
3,4 Mrd. €) erhielten die ostdeutschen Flächenlän-
der im abgelaufenen Jahr ebenfalls erhebliche Aus-
gleichszuweisungen im Rahmen des Länderfinanz-
ausgleichs, sodass von den insgesamt 11,2 Mrd. € an 
Ausgleichsleistungen 7,7  Mrd. € (2016: 7,3  Mrd. €) 
den ostdeutschen Ländern einschließlich Berlins 
zugutekamen. Dies entsprach, ebenso wie im Vor-
jahr, einem Anteil von 69 %.

Das Volumen der vom Bund an die Länder gezahl-
ten allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen 
stieg von 4,3  Mrd. € im Jahr  2016 auf 4,5  Mrd. € 
an. Größtes Empfängerland war auch hier Berlin 
mit 1,3 Mrd. €. Auf die ostdeutschen Flächenländer 
entfielen zusammen 1,5 Mrd. €. Einschließlich der 
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen in 
Höhe von zusammen 4,6  Mrd. € beliefen sich die 
Bundesergänzungszuweisungen im Jahr  2017 auf 
insgesamt 9,1 Mrd. €.
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Traditionsstiftung und 
Neuanfänge

Per Erlass von Reichspräsident Friedrich Ebert 
wurde das bis dahin bestehende Reichsschatzamt 
am 21.  März  1919 in das Reichsministerium der 
Finanzen umgewandelt. Das Reichsfinanzminis-
terium war also die Nachfolgeorganisation eines 
kaiserlichen Amtes und doch eine ganz neue Insti-
tution, die erstmals mit der reichsweiten Steuerer-
hebung beauftragt und parlamentarisch unmittel-
bar verantwortlich war. Auch an der Beamtenschaft 
ließ sich das ablesen: „Als ich im Jahre 1920 eintrat“, 
erinnerte sich 1931 Ministerialrat Wilhelm Markull 
an diese Anfangszeit, „sah’s am Wilhelmplatz wie in 
der Arche Noah aus.“ An den Bürotüren fanden sich 
Schilder aller Art: „Da gab es Junge und Alte, Asses-
soren, Richter und Räte, Räte von allen Sorten: Re-
gierungsräte, Oberregierungsräte, Geheime Regie-
rungsräte, Landräte und Landgerichtsräte; da gab 
es Leute aus der Staats- und aus der Selbstverwal-
tung, Postmenschen, Eisenbahner, Kolonialbeamte 
und – toi, toi, toi! – sogar Intendanturfritzen.“ Um 
die neuen Aufgaben bewältigen zu können, hatte 
man für das Ministerium Beamte aus allen Teilen 
des Reiches und aus anderen Reichsverwaltungen 
rekrutiert – „ein buntscheckiger Haufe“, so Markull, 
der doch zugleich „den Grossen Generalstab“ im 
Kampf um „Deutschlands Selbstbehauptung“ im 

staatlichen und ökonomischen Sinne geben wollte. 
Trotz solcher Neuanfänge war das Ministerium 
um Traditionsstiftung bemüht. Im Jahr  1929 be-
ging man daher zwei Jubiläen: Das fünfzigjährige 
Jubiläum erinnerte an die Verbindung zum  1879 
gegründeten Reichsschatzamt, das zehnjährige 
Jubiläum an die Neugründung der Reichsfinanz-
verwaltung unter demokratischen Bedingungen 
nach dem Ersten Weltkrieg. Doch war die Feier-
stimmung gedämpft. Reichsfinanzminister Rudolf 
Hilferding und sein Staatssekretär Johannes Popitz 
betonten, dass man in dieser Hinsicht lieber Zu-
rückhaltung üben wolle, bis der Kampf „gegen wid-
riges Geschick“ gewonnen sei.

Mobilisierung und Kriegszu-
stand – schon vor 1933

Generell sah sich die Reichsfinanzverwaltung in 
diesen Jahren immer wieder in einer Kampfsi-
tuation gegen Arbeitsüberlastung und eine un-
zureichende Steuermoral, gegen die Repara-
tionslasten und die ausländischen Zweifel am 
Zustand des Reichshaushalts, gegen Bürokratiekri-
tik und Beamtenhetze. Ein Ministerium auf dem 
„Kriegspfad“, wie die Fachzeitung Steuer-Warte 
um  1930 immer wieder titelte? Ein ganzes Land 
im „wirtschaftlichen Kriegszustand“, wie ihn der 
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 ● Ein laufendes Forschungsprojekt zur Organisationsgeschichte des Reichsfinanzministeriums 
zeigt, dass dieses Ressort vor und nach 1933 kein unpolitischer Apparat war.

 ● Die Erfahrungen der Krisenjahre in der Weimarer Republik trugen zur (Selbst-)Mobilisierung 
der Beamtenschaft für den Nationalsozialismus bei. Hitlers brutales Ermächtigungsregime 
konnte diese Haltung unmittelbar nutzen.

 ● Staatsvorstellungen, Selbstverständnis und Handlungsweisen der Ministerialbürokratie be-
förderten die Transformation der Demokratie in die Diktatur.

Das Reichsfinanzministerium zwischen 1919 
und 1945 – Eine Organisation in Kampfstellung
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Reichsfinanzminister Hermann Dietrich auf dem 
Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 1931 in einer 
Rundfunkrede beschwor? Die Erfahrung der Mobi-
lisierung gegen innere und äußere Anfeindungen 
prägte das Selbstverständnis der Ministerialbeam-
tenschaft offensichtlich schon vor dem Machtan-
tritt Hitlers. Hier handelte es sich also nicht um ei-
nen unpolitischen Regierungsapparat, sondern um 
eine Bürokratie im Zustand dauernder Kampfbe-
reitschaft unter rasch wechselnden Regierungen. 
Angesichts der Belastungen und Herausforderun-
gen der jungen Weimarer Republik gelang diese 
Mobilisierung aber immer weniger im Dienste 
der Demokratie. Stattdessen fand die nationalso-
zialistische Bewegung schon früh Rückhalt in der 
Reichsfinanzbeamtenschaft.

Nationalsozialistische 
Bewegung und 
Ministerialbeamtenschaft

Schon Ende der 1920er Jahre erreichten das Reichs-
finanzministerium wiederholt Anzeigen wegen po-
litischer Betätigung einzelner Beamter im rechten 
Spektrum. Am Volksbegehren gegen den Young-
Plan (der die Reparationszahlungen des Deut-
schen Reichs regelte), orchestriert als antirepubli-
kanische Kampagne von deutschnationalen und 
nationalsozialistischen Kräften, beteiligten sich 
aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums 
mehr Beamte als aus jedem anderen Reichsressort. 
Von den insgesamt 43 Beamten der Reichsverwal-
tung, die in diesem Zusammenhang politisch auf-
fällig geworden waren, kamen allein  25 aus dem 
Finanzministerium. Im Frühjahr  1932 schließlich 
meldete Reichsfinanzminister Dietrich dem Ka-
binett mit Sorge, dass einzelne Zweige seiner Ver-
waltung bis zu  90 % nationalsozialistisch geprägt 
seien – ihm aber eine entschlossene Handhabe ge-
gen diese Beamten wegen unzureichender Richt-
linien der Regierung fehlte. Mit disziplinarischen 
Maßnahmen versuchte man vereinzelt und eher zö-
gerlich, solchen Entwicklungen entgegenzuwirken. 

Nur wenige Monate später war dies ohnehin hin-
fällig geworden. Mit dem Amtsantritt der Regie-
rung Hitlers verstärkte sich die bereits vorhandene 
Politisierung der Beamtenschaft, nun aber unter 
der eindeutigen Vorherrschaft der nationalsozia-
listischen „Volksgemeinschaft“. Dies bedeutete zu-
nächst vor allem die Ausgrenzung und Verfolgung 
der Anderen: Rassisch und politisch unerwünschte 
Beamte wurden nach den Vorgaben des sogenann-
ten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbe-
amtentums vom April  1933 entlassen. An diesem 
Gesetz hatte das Reichsfinanzministerium entschei-
dend mitgearbeitet und sich dadurch eigene Hand-
lungsspielräume erschlossen. Es diente daher auch 
nicht nur der „Säuberung“ der Verwaltung im Sinne 
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpar-
tei (NSDAP) – man nutzte es im Finanzressort dar-
über hinaus, um alle jene Mitarbeiter zu versetzen 
oder loszuwerden, die man aus unterschiedlichs-
ten Gründen für eine schlagkräftige Verwaltung als 
nicht mehr „wertvoll“ ansah. Hier trafen sich die In-
teressen des seit  1932 amtierenden Reichsfinanz-
ministers Lutz Graf Schwerin von Krosigk mit je-
nen des 1933 neu angetretenen Staatssekretärs Fritz 
Reinhardt, eines „alten Kämpfers“ der Partei. Quan-
titativ betrafen diese Maßnahmen nur eine relativ 
begrenzte Personenzahl, doch die damit verbun-
dene Botschaft wurde verstanden: Eine interne Er-
hebung im August 1939 ergab, dass 75,6 % der Beam-
ten, 69,5 % der Angestellten und 30,8 % der Arbeiter 
der Reichsfinanzverwaltung aktiv in der NSDAP, ih-
ren Gliederungen und Verbänden tätig waren.

Die Entstehung der Diktatur – 
kein unaufhaltsamer Prozess

Der Weg in die nationalsozialistische Diktatur 
wurde vom Reichsfinanzministerium als Organisa-
tion nicht passiv erduldet oder bloß mitgegangen. 
An unterschiedlichen Stellen, durch unterschiedli-
che Akteure und zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
trug die Ministerialbürokratie innerhalb wie au-
ßerhalb des Dienstes aktiv zur Destabilisierung der 
Demokratie und zur politischen Radikalisierung 
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Das Reichsfinanzministerium zwischen 1919 und 1945 – Eine Organisation in Kampfstellung

bei. Dieser Wandel geschah nicht nur durch die in-
dividuelle Annäherung einzelner Beamter an die 
nationalsozialistische Weltanschauung oder den 
Parteibeitritt, sondern ebenso durch die Beteili-
gung des Ministeriums an autoritären Reformen 
der parlamentarischen Geschäftsordnung, durch 
die interne Reorganisation der Geschäftsverteilung 
oder durch die Ausdehnung von Rechtsnormen bei 
konkreten Entscheidungen. Dabei handelte es sich 
jedoch um keinen unaufhaltsamen, sondern um ei-
nen – auch innerhalb des Ministeriums – umstrit-
tenen Prozess. Die weltanschauliche Formierung 
der Beamtenschaft nach 1933 und die „Gleichschal-
tung“ des Ministeriums als ideologischer Raum im 
Sinne des nationalsozialistischen Regimes griffen 
diese konfliktreichen Erfahrungen auf. Sie zähl-
ten auf eine Ministerialbeamtenschaft, die seit dem 
Ersten Weltkrieg den Zustand des Kampfes immer 
wieder als Normalität angesehen hatte.

Ausblick

Das hier vorgestellte Teilprojekt der Forschungs-
gruppe zur Geschichte des Reichsfinanzministe-
riums im Nationalsozialismus widmet sich diesen 
Übergangserfahrungen und der daraus entstehen-
den Organisationsgeschichte des Ressorts. Der aus-
führliche Blick auf die Vorgeschichte der Diktatur 
dient dazu, die spezifische Verantwortung der Mi-
nisterialbürokratie für den Aufstieg, die Durchset-
zung und die Ausformung nationalsozialistischer 
Gewaltherrschaft historisch präziser erfassen zu 
können. Die aus diesem Projekt hervorgehende 
Studie ergänzt und erweitert damit die bereits vor-
liegenden Forschungen zur Beteiligung der Reichs-
finanzbeamten an der fiskalischen Ausbeutung 
seit  1933 und an den Verbrechen der Besatzungs-
herrschaft im Zweiten Weltkrieg. Die Studie soll im 
Laufe dieses Jahres abgeschlossen sein.

Bereits vorliegende Publikationen zu diesem Teilprojekt:

Stefanie Middendorf, Finanzpolitische Fundamente der Demokratie? Haushaltsordnung, Minis-
terialbürokratie und Staatsdenken in der Weimarer Republik, in: Tim B. Müller/Adam Tooze (Hg.), 
Normalität und Fragilität. Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg, Hamburg 2015, S. 315-343.

Dies., Staatsfinanzen und Regierungstaktiken. Das Reichsministerium der Finanzen (1919–1945) 
in der Geschichte von Staatlichkeit im 20. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 41 (2015), 
H. 1, S. 140-168.

 
Dieser Bericht zum Forschungsprojekt der unabhängigen Historikerkommission gibt Erkenntnisse 
aus den Forschungsarbeiten der Autorin Dr. Stefanie Middendorf wieder.
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Herausforderungen beim Ausbau der digitalen 
Infrastruktur

 ● Im Prozess der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sind leistungsfähige Telekom-
munikationsnetze eine wesentliche Voraussetzung, um die vielfältigen Potenziale auszu-
schöpfen. Deshalb sollen Gigabit-Netze bis 2025 in alle Regionen gebracht werden.

 ● Der Ausbau von zukunftsfähigen Gigabit-Netzen ist Aufgabe der am Markt tätigen privaten 
Unternehmen, die dazu erhebliche Investitionen zu tätigen haben. Geeignete und zukunfts-
fähige Rahmenbedingungen müssen zusätzliche Investitionsanreize setzen, um den privaten 
Ausbau zu unterstützen und voranzutreiben.

 ● Für ländliche Gebiete und Randlagen, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau in absehba-
rer Zeit nicht erfolgen wird, wird die finanzielle Unterstützung des Ausbaus durch ein weiter-
entwickeltes Bundesförderprogramm fortgeführt.

Forderung nach schnellem 
Breitbandausbau

Heute gibt es kaum einen Bereich, in welchem die 
Digitalisierung keine Rolle spielt. Es finden fun-
damentale Veränderungen in nahezu allen Wirt-
schaftssektoren statt. Gleichzeitig müssen sich 
auch die Gesellschaft, die Verwaltung und die Po-
litik den anspruchsvollen digitalen Herausforde-
rungen stellen. Es ist unbestritten, dass eine leis-
tungsfähige digitale Infrastruktur und deren 
intelligente Vernetzung wesentliche Vorausset-
zungen sind, um die Potenziale der Digitalisie-
rung für Innovationen und Investitionen um-
fänglich auszuschöpfen. Angesichts des schnellen 

technologischen Fortschritts ist zu erwarten, dass 
der Bedarf an Internetzugängen mit konstant ho-
hen Bandbreiten weiter dynamisch steigt. Die ver-
fügbare Breitbandinfrastruktur und die bisherigen 
Maßnahmen, insbesondere der Bundesregierung 
zum weiteren Ausbau von Netzen mit hoher Kapa-
zität, wurden immer wieder als nicht ausreichend 
kritisiert – auch aus Sorge, dass Deutschland den 
Anschluss im internationalen Wettbewerb ver-
passt. Bei der gegenwärtig geführten Diskussion, 
in der beim Ausbau von hochleistungsfähigen Net-
zen immer häufiger nach dem Staat und staatlicher 
Förderung gerufen wird, sind jedoch auch verfas-
sungsrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen. Die 
neue Bundesregierung will nunmehr den Ausbau 
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Herausforderungen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur

von Gigabit-Netzen bis  2025 erreichen. Aber: Wo 
stehen wir und wie geht es weiter?

Ein Gigabit-Netz  
muss in der Lage sein, die in einer Giga bit-
Gesellschaft erwarteten Anwendungsbe-
reiche wie beispielsweise Industrie 4.0 und 
automatisiertes und vernetztes Fahren zu 
ermöglichen. Dafür muss vor allem ein zu-
verlässiger und sicherer Austausch großer 
Datenmengen (oft wird mindestens 1 GBit/s 
im Down- und Upload gefordert) mit gerin-
gen Zeiten für die Datenübertragung sicher-
gestellt sein. Die steigenden Anforderun-
gen an Flexibilität und Mobilität erfordern 
zudem eine zunehmende Konvergenz von 
Festnetz und Mobilfunk.  
In der Fachwelt wird davon ausgegangen, 
dass die dynamisch steigenden Anforderun-
gen einer Gigabit-Gesellschaft und eines Gi-
gabit-Netzes auf Dauer nur durch die Glas-
fasertechnologie erbracht werden können. 
Im aktuellen Koalitionsvertrag zwischen 
CDU/CSU und SPD wird festgelegt, dass 
„ausschließlich Ausbauabschnitte förderfä-
hig sind, die mit Glasfasertechnologie aus-
gebaut werden.“

Kurzer historischer Abriss

Die Liberalisierung der Telekommunikations-
märkte in den 1990er Jahren führte letztendlich zur 
Aufhebung des staatlichen Monopols für die Netz-
infrastruktur und zur Abschaffung des Monopols 
am damals bedeutendsten Telekommunikations-
dienst  – der Sprachtelefonie. Die Regulierungsbe-
hörde, heute Bundesnetzagentur (BNetzA), beglei-
tete mit einer sektorspezifischen Regulierung den 
Übergang vom Monopol zum Wettbewerb. Der 
Ansatz zur Regulierung von Vorleistungs- und zu 
Beginn auch Endkundenprodukten war durch-
aus erfolgreich und führte zu sinkenden Preisen, 
neuen Anbietern, vielfältigen Produkten, mehr 

Investitionen und damit zu mehr Dynamik auf den 
Telekommunikationsmärkten.

Mit der zeitlich parallel stattfindenden Privatisie-
rung der „Deutsche Bundespost TELEKOM“ wurde 
der privatwirtschaftliche Ausbau der Telekommu-
nikationsinfrastrukturen im Wettbewerb ermög-
licht. Ziel war die Stärkung des Wachstums, der 
Leistungsfähigkeit und der Dynamik der Telekom-
munikation (TK). Im Wettbewerb wurden vielfäl-
tige Dienstleistungen sowohl für die Wirtschaft als 
auch für jeden einzelnen Bürger erbracht. Neue Ge-
schäftsmodelle sind im Infrastruktur- und Diens-
tewettbewerb für eine Vielzahl von Unternehmen, 
darunter zahlreiche kleine und mittlere Unterneh-
men, entstanden.

Verfassungsrechtliche 
Vorgaben

Art.  87f  Grundgesetz (GG) schreibt die privatwirt-
schaftliche Erbringung von Dienstleistungen im 
Bereich des Postwesens und der Telekommunika-
tion vor. Dem Bund obliegt die alleinige Zuständig-
keit für die Gewährleistung einer angemessenen 
flächendeckenden Grundversorgung mit solchen 
Dienstleistungen. Dies wird durch rahmengebende 
staatliche Maßnahmen ausgefüllt, die durch das 
Telekommunikationsgesetz (TKG) näher bestimmt 
sind. In Deutschland haben sowohl der Infrastruk-
turausbau der TK-Netze als auch die darauf ange-
botene Diensterbringung im privatwirtschaftli-
chen Wettbewerb durch private Unternehmen zu 
erfolgen. Eine verwaltungsmäßige Leistungser-
bringung durch Bund, Länder und Kommunen ist 
nicht zulässig, was z. B. auch bei Fragen der „kom-
munalen Daseinsvorsorge“ zu berücksichtigen ist.

Weil die Grundversorgung (Sicherstellung eines 
Mindestangebots, das im Markt bereits etabliert ist) 
bisher im Wettbewerb erbracht wird, beschränkt 
sich die Gewährleistungsverantwortung des Bun-
des bis jetzt auf die Sicherstellung und Beförde-
rung dieses privatwirtschaftlichen Wettbewerbs. 
Falls entgegen den bisherigen Feststellungen 
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der Bundesnetzagentur ein Mindeststandard an 
gleichverteilter Dienstqualität nicht gewährleis-
tet werden könnte und zunächst zu prüfende, 
weniger wettbewerbsschädigende Maßnah-
men nicht ausreichen, sehen §§  78ff  TKG als Ul-
tima Ratio einen Universaldienst vor, um diese flä-
chendeckende Grundversorgung sicherzustellen. 
Daneben steht es Bund und Ländern offen, im Rah-
men der sektoralen oder regionalen Wirtschafts-
förderung den Infrastrukturausbau zu fördern.

Status Quo des 
Breitbandausbaus

Die Bundesregierung führte in der vergangenen Le-
gislaturperiode im Rahmen ihrer Digitalen Agenda 
einen Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zi-
vilgesellschaft, um die Chancen der Digitalisierung 
zu nutzen und Deutschland als innovative und leis-
tungsfähige Volkwirtschaft zu stärken. Wachstum 
und Beschäftigung, Zugang und Teilhabe sowie Ver-
trauen und Sicherheit waren dabei die strategischen 
Kernziele, die als Richtschnur für die Umsetzung ei-
ner Vielzahl von Maßnahmen dienten. Der Legisla-
turbericht „Digitale Agenda 2014–2017“1 gibt einen 
umfassenden Überblick über die vielfältigen Aktivi-
täten und wesentliche Ergebnisse dieses Prozesses.

Der Ausbau der Netzinfrastruktur war ein wesent-
liches Handlungsfeld der Digitalen Agenda mit der 
politischen Zielstellung einer flächendeckenden 
Verfügbarkeit von mindestens 50  MBit/s im Fest-
netz für die Haushalte. Der Breitbandausbau sollte 
technologieneutral erfolgen. Dabei muss gesehen 
werden, dass in Deutschland die TK-Netzstruk-
tur – anders als in vielen anderen Ländern – ganz 
wesentlich aus kupferbasierten Netzen besteht, die 
über die Jahre fortlaufend ertüchtigt wurden und 
vielen Haushalten bis heute als angemessene und 
vor allem preisgünstige Zugangstechnologie aus-
reicht. Die privaten Telekommunikationsunter-
nehmen haben in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 

1 www.digitale-agenda.de

rund 8  Mrd. € und  2017 circa 8,2  Mrd. € in den 
Netz ausbau investiert (und planen weitere erhebli-
che Ausgaben in entsprechenden Größenordnun-
gen für die nächsten Jahre). Mitte  2017 verfügten 
rund 77 % der Haushalte über Anschlüsse mit min-
destens 50  MBit/s. Dies ist laut „Tätigkeitsbericht 
Telekommunikation  2016/2017“ der BNetzA eine 
Steigerung um knapp 13 Prozentpunkte gegenüber 
Mitte 2014 (www.bundesnetzagentur.de).

Technologieneutralität 
als Begriff entspringt der Erkenntnis, dass 
ein wettbewerblich organisierter Markt mit 
seiner Suchfunktion und Innovationsfähig-
keit besser in der Lage ist, technologische 
Prozesse zu steuern als der Staat über ad-
ministrative Vorgaben. Technologieneutra-
lität kann sich dabei sowohl auf die Ebene 
der Übertragungswege (Festnetz versus Mo-
bilfunk) als auch auf die Ebene der Übertra-
gungstechnologien (z. B. Glasfaser, Vecto-
ring, 3G, 4G u. ä.) beziehen. Der Grundsatz 
diskriminierungsfreier Technologieneutrali-
tät findet sich sowohl in europarechtlichen 
als auch nationalen Vorgaben und ist Basis 
gerichtlicher Entscheidungen, z. B. in Beihil-
fefragen. Die Breitbandförderung des Bun-
des hat daher bisher keine bestimmte Über-
tragungstechnologie vorgegeben, sondern 
das zu erreichende Ziel (50 Mbit/s im Down-
load) definiert. Über welche Technologie 
das Ziel erreicht wird (z. B. Glasfaser oder 
Kupfer/Vectoring), bleibt dem Wettbewerb 
überlassen.

Es liegt auf der Hand, dass Ausbauinvestitionen, 
deren Kosten ganz überwiegend durch den Gra-
bungsaufwand bestimmt werden, umso unwirt-
schaftlicher werden, je länger die erforderlichen 
Anschlussleitungen zu den Haushalten sind und 
je weniger Haushalte die Netze nutzen. Ländli-
che Gebiete werden daher nicht oder nur zeitlich 
stark verzögert von den privaten Unternehmen 

http://www.digitale-agenda.de
http://www.bundesnetzagentur.de
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Herausforderungen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur

Verteilung der vermarkteten Bandbreiten bei vertraglich gebuchten 
Festnetz-Breitbandanschlüssen

in % bezogen auf  die Gesamtheit der deutschen Haushalte (40,7 Mio.)

Quelle: Daten der Bundesnetzagentur (Q2/2017), eigene Darstellung
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Breitbandverfügbarkeit in Deutschland ≥ 50 Mbit/s (alle Technologien)
in % der Haushalte

Quelle: TÜV Rheinland, eigene Darstellung
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erschlossen. Den privatwirtschaftlichen Ausbau 
hemmt aber auch, dass in Deutschland die Nach-
frage selbst nach verfügbaren hochbitratigen An-
schlüssen im Durchschnitt eher verhalten ist (ak-
tuell werden nur rund ein Drittel der verfügbaren 
Glasfaseranschlüsse von den Haushalten auch tat-
sächlich gebucht). Dieser Befund steht in einem ge-
wissen Spannungsfeld zu dem in der öffentlichen 
Diskussion stets hervorgehobenen – und sicherlich 
in den konkreten Fällen auch zutreffenden  – Un-
mut vieler Verbraucher und Unternehmen über 
unzureichende Breitbandverbindungen.

Der privatwirtschaftliche Ausbau könnte wesent-
lich intensiver erfolgen, wenn Nachfrage und Zah-
lungsbereitschaft für hochbitratige Anschlüsse 
steigen würden. Dafür bedarf es attraktiver Diens-
teangebote, die - soweit sie jetzt noch nicht verfüg-
bar sind – in einem höchst dynamischen Wettbe-
werb über alle Bereiche unserer Gesellschaft und 
unserer Wirtschaft mit beträchtlichem Forschungs- 
und Entwicklungsaufwand vorangetrieben wer-
den. Hier muss auch der Staat mit Nachdruck seine 
Verwaltungsdienstleistungen umstellen und so-
weit wie möglich über digitale Portale abwickeln.

Bundesförderprogramm

Der Netzausbau in Deutschland steht vor der He-
rausforderung, dass sich die Versorgung mit einer 
modernen Telekommunikationsinfrastruktur in 
städtischen, halbstädtischen und ländlichen Gebie-
ten erheblich unterscheidet. Um die Erschließung 
in ländlichen Gebieten und Randlagen zu unter-
stützen, wurde im Rahmen der Digitalen Agenda 
ein Bundesförderprogramm aufgelegt, das mit circa 
4,4 Mrd. € dotiert ist (zusätzlich zu rund 3,7 Mrd. €, 
die der Bund über den Haushalt zur Verfügung 
stellt, wurde den Ländern zweckgebunden rund 
0,7 Mrd. € aus Versteigerungserlösen überwiesen).

Das Programm fördert Projektgebiete, in denen ein 
privatwirtschaftlicher Netzausbau innerhalb von 
drei Jahren nicht erfolgen wird (vorgeschaltetes 
Markterkundungsverfahren) und die bisher noch 
nicht über Anschlüsse von mindestens 30  Mbit/s 
verfügen (Aufgreifschwelle des EU-Beihilferechts). 
Förderziel ist eine Verfügbarkeit von mindes-
tens 50  Mbit/s im Download für alle Anschlüsse 
im Fördergebiet. Die Projekte werden über Aus-
schreibungen vergeben und entweder direkt über 

Breitbandverfügbarkeit ≥ 50 Mbit/s nach Gemeindeprägung (alle Technologien)
in % der Haushalte

Stand: Mitte 2017
Quelle: TÜV Rheinland, eigene Darstellung
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Herausforderungen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur

TK-Infrastrukturunternehmen (Wirtschaftlich-
keitslückenmodell) oder über Kommunen, die den 
Betrieb der Netze ausschreiben (Betreibermodell), 
abgewickelt. Der Bund übernimmt  50 % der Lü-
cke (in finanzschwachen Kommunen bis zu 70 %), 
die Kommunen bis zu 10 % und die Länder die ver-
bleibende Lücke. Im Zuge von Sonderprogrammen 
wird die Versorgung von Gewerbe- und Industrie-
gebieten sowie Häfen mit Bandbreiten und die Ver-
sorgung von Schulen in den Projektgebieten auf 
Gigabit-Basis gefördert. Außerdem können einma-
lig externe Planungs- und Beratungsleistungen ge-
fördert werden, die zur Vorbereitung und Durch-
führung einer Maßnahme anfallen.

Mit inzwischen 648  bewilligten Förderanträgen 
sind die oben genannten Mittel komplett gebun-
den. Durch diese Projekte werden rund 2,5  Milli-
onen Haushalte und rund 200.000  Unternehmen 
mit mindestens 50 Mbit/s versorgt. Unter dem In-
ternetauftritt des Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) (www.bmvi.de) 
ist beim Thema Digitales/Breitbandausbau/Breit-
bandförderung neben der Richtlinie  – Förderung 
zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der 
Bundesrepublik Deutschland  – auch eine Liste 
der bewilligten Förderanträge zu finden. Da die 
Planung, die Ausschreibung und die Vergabe der 
Ausbauprojekte durch die Kommunen erhebli-
che Zeit in Anspruch nimmt, wird die Ausfinan-
zierung der Projekte den Haushalt des BMVI in der 
neuen Legislaturperiode ganz erheblich belasten. 
Inwieweit die mit dem Bundesförderprogramm 
wachsende Inanspruchnahme der Bau- und 

Planungskapazitäten sich auch begrenzend bezie-
hungsweise preis treibend auf den nunmehr anste-
henden Bau von Gigabit-Netzen auswirken wird, 
bleibt abzuwarten.

Was ist nun in dieser 
Legislaturperiode zu tun?

Die zentralen Herausforderungen der neuen Legis-
laturperiode im Bereich der TK-Infrastruktur lie-
gen im Festnetzbereich in der Fokussierung auf den 
Gigabit-Ausbau und im Mobilfunkbereich in der 
Etablierung der nächsten Mobilfunkgeneration 5G.

Hinsichtlich der Mobilfunknetze hat schon die vor-
herige Bundesregierung mit ihrer 5G-Strategie we-
sentliche Fragen adressiert. Es wird erwartet, dass 
5G ein zentraler Bestandteil der Gigabit-Netze der 
Zukunft werden wird. Der 5G-Standard unterschei-
det sich technisch vom bisherigen Standard durch 
deutlich höhere Datenübertragungsraten, sehr ge-
ringe Reaktionszeiten (Latenz) und eine wesentlich 
höhere Gerätedichte und ermöglicht somit eine 
Vielzahl neuer digitaler Anwendungen im Mobil-
funk in Echtzeit. Zu diesem Zweck sind möglichst 
frühzeitig verschiedene Frequenzbänder, auch Pi-
onierbänder, bereitzustellen, deren entsprechende 
Verwendung derzeit auch europäisch abgestimmt 
und harmonisiert wird. Die Nutzung von 5G be-
dingt enorme Anstrengungen im Infrastruktur-
ausbau, insbesondere hinsichtlich einer deutlich 
höheren Antennendichte. Es bedarf zudem noch 
weiterer Forschung und Standardisierung sowie 
gezielter Kooperationen zwischen TK- und An-
wendungsindustrie zur Nutzung der neuen Mög-
lichkeiten. In Deutschland soll die 5G-Technolo-
gie so früh wie möglich zur Anwendung kommen. 
Die BNetzA strebt deshalb an, möglichst schon im 
Jahr  2018 die notwendigen Frequenzen zu verge-
ben, sodass etwa ab 2021 Nutzungen in größerem 
Maßstab möglich werden.

Die Schaffung eines Gigabit-Netzes im Festnetzbe-
reich stellt eine enorme Herausforderung dar. Auch 
wenn die Hauptleitungen (sogenannte backbones) 
des derzeitigen Netzes bereits sehr weitgehend auf 

Downloadgeschwindigkeit Verfügbarkeit (Haushalte)

≥ 1 Mbit/s 99,9 %

≥ 2 Mbit/s 99,9 %

≥ 6 Mbit/s 99,0 %

≥ 16 Mbit/s 90,4 %

≥ 30 Mbit/s 84,4 %

≥ 50 Mbit/s 76,9 %

Quelle: Erhebung des TÜV Rheinland im Auftrag des BMVI, 
eigene Darstellung

Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in 
Deutschland (Stand: Mitte 2017)

Tabelle 1

http://www.bmvi.de
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Glasfaser umgerüstet wurden, steht Deutschland 
mit etwa  7 % auf Glasfaser basierenden Hausan-
schlüssen (circa 2,7  Millionen Anschlüsse) im in-
ternationalen Vergleich eher schlecht dar. Der In-
vestitionsbedarf für einen flächendeckenden 
Glasfaserausbau wird vom Wissenschaftlichen Ins-
titut für Kommunikation (WIK) auf etwa 70 Mrd. € 
bis 80  Mrd. € (ohne Berücksichtigung vorhande-
ner Infrastruktur) geschätzt (www.wik.org, Diskus-
sionsbeitrag Nr.  359). Die Telekommunikations-
unternehmen sind im Rahmen der Netzallianz2 
von einem Investitionsbedarf von rund 100 Mrd. € 
bis 2025 ausgegangen.

Allen Beteiligten ist klar: Diese Aufgabe kann nur 
durch überwiegend privatwirtschaftlichen Glasfa-
serausbau bewältigt werden. Um den privatwirt-
schaftlichen Ausbau zu unterstützen und Anreize 
für Investitionen zu setzen, müssen daher  – zu-
nächst und prioritär – die ökonomischen Rahmen-
bedingungen für den Netzausbau zielorientiert 
weiterentwickelt werden:

a) Der Regulierungsrahmen muss an die neuen 
Herausforderungen angepasst und verlässlich 
ausgestaltet werden. Unternehmen brauchen klare 
und diskriminierungsfreie Netzzugangsregeln, 
die ihnen eine Amortisation der Investitionen 
erlauben. Die BNetzA hat hierzu bereits erhebliche 
Vorarbeiten geleistet. Gegebenenfalls wird auch 
das TKG angepasst werden müssen. Insbesondere 
bei Investitionen in bisher unrentablen Gebieten 
sollte auch ein höheres Maß an Verbindlichkeit 
von Markterkundungsverfahren geprüft werden.

b) Die Erleichterung von Unternehmenskoope-
rationen, u. a. um institutionelle Investoren 
stärker einzubinden, wird auch auf europäischer 
Ebene intensiv diskutiert und im Rahmen der 

2 In der Netzallianz arbeiten seit März 2014 investitions- 
und innovationswillige Telekommunikations- und 
Netzunternehmen und deren Verbände zusammen, um den 
Breitbandausbau voranzubringen.

überarbeiteten Richtlinie (Kodex) seinen regulato-
rischen Niederschlag finden müssen.

c) Die zügige Umsetzung der bereits in Kraft ge-
tretenen gesetzlichen Regelungen zur Mitnutzung 
bestehender und neu gebauter Infrastrukturen 
(DiGiNetzG) kann einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Ausbau-
maßnahmen leisten. Hier sollten alle Marktbetei-
ligten deutlich kooperativer als bisher vorgehen.

d) Die Nachfrageseite hat auch erhebliches Stei-
gerungspotenzial. In Deutschland schöpfen die 
Kunden bei Weitem nicht das verfügbare Ange-
bot an Übertragungsmöglichkeiten aus. Es kann 
zwar nicht Aufgabe des Staates sein, die Nutzung 
privatwirtschaftlicher digitaler Produkte zu för-
dern. Aber auch die Bereitstellung öffentlicher 
Dienstleistungen muss deutlich besser werden. 
Die neuen verfassungsrechtlichen Möglichkeiten 
zur Bündelung von Online-Dienstleistungen von 
Bund, Ländern und Kommunen müssen konse-
quent genutzt werden. Wenn Themen wie z. B. 
E-Government und E-Education vorangebracht 
werden, wird damit auch die Nachfrage nach leis-
tungsfähigen Netzen und damit die Rentabilität 
von Netzausbauinvestitionen gestärkt.

Je schneller diese Rahmenbedingungen planungs-
sicher verankert werden, umso schneller ergibt 
sich auch die Möglichkeit, verlässliche Kosten- 
und Einnahmeprognosen und Markterkundungs-
verfahren durchzuführen, um abzuschätzen, in 
welchen Gebieten und für welche Projekte sich 
auf lange Sicht ein privatwirtschaftlicher Ausbau 
nicht lohnen wird. Eine solche Abschätzung wird 
Voraussetzung für den Einsatz öffentlicher För-
dermittel sein.

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD geht 
von einem öffentlichen Finanzierungsbedarf von 
10  Mrd. € bis 12  Mrd. € für die 19.  Legislaturperi-
ode aus. Dazu sollen die Erlöse aus der Vergabe der 
UMTS- und 5G-Lizenzen über einen Fonds zweck-
gebunden bereitgestellt werden.

http://www.wik.org
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Herausforderungen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur

Fazit

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode 
konnten im Rahmen der Digitalen Agenda wesent-
liche Impulse für den Prozess der Digitalisierung 
in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft und Ge-
sellschaft gegeben werden. Viele Aktivitäten wur-
den angestoßen und haben bereits zu vorzeigbaren 
Ergebnissen geführt. Auch der für die Digitalisie-
rung notwendige Ausbau der digitalen Infrastruk-
tur konnte durch zahlreiche Maßnahmen bereits 
intensiviert werden, insbesondere im ländlichen 
Raum und in Randlagen.

Für die neue Bundesregierung stellt sich im Bereich 
des TK-Infrastrukturausbaus jedoch noch eine 
Fülle von Aufgaben, die rasch angegangen werden 
müssen. Eine Herausforderung wird sein, die öf-
fentlichen Mittel effektiv und möglichst wettbe-
werbsneutral einzusetzen und dabei zu vermeiden, 
dass angesichts vielfach bereits ausgelasteter Pla-
nungs- und Baukapazitäten öffentliche Fördergel-
der in Preissteigerungen fließen.
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Die Nichtannahmebeschlüsse des 
Bundesverfassungsgerichts

 ● In mehr als 90 % aller Fälle entscheiden bereits die Kammern des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG). Dies stellt die Arbeitsfähigkeit des Gerichts sicher.

 ● Bei Verfassungsbeschwerden führt das Annahmeverfahren in fast 99 % der von den Kammern 
entschiedenen Fälle zu einem Nichtannahmebeschluss.

 ● Der Artikel gibt einen Überblick über ausgewählte Nichtannahmebeschlüsse des Jahres 2017. 
Diese können erste Anhaltspunkte darüber geben, wann das BVerfG eine Befassung der Sena-
te für angezeigt hält, die bisherige Rechtsprechung bekräftigen oder mögliche Anhaltspunkte 
für künftige Rechtsprechung geben möchte.

Wenn in der Öffentlichkeit von „Karlsruhe“ die Rede 
ist, stehen große, aufsehenerregende Verfahren im 
Mittelpunkt: Es geht um Fragen wie die, ob die NPD 
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands) ver-
boten wird, ob die Bundesrepublik dem Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus (ESM) beitreten darf, 
ob gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren 
dürfen oder ob ein Bundeskanzler verfassungskon-
form die Vertrauensfrage gestellt hat. Im Schatten 
dieser oftmals gesellschaftspolitisch relevanten und 
umstrittenen Verfahren steht allerdings die ganz 
überwiegende Zahl von Verfahren, die es erst gar 
nicht schaffen, einem der beiden Senate des BVerfG 
zur Entscheidung unterbreitet zu werden: Denn mit 
einer großen Zahl von Fällen befasst sich das BVerfG 
in der kleinen Besetzung von nur drei Richtern  – 
den Kammern. Nach der Statistik des BVerfG etwa 
für das Jahr 2017 hat das Gericht in 5.659 Verfahren 
entschieden. Hiervon entfielen 5.324 Verfahren auf 
die Kammern der Gerichte, dies entspricht 94,08 %. 
Und in 5.250  der Fälle haben diese Kammern mit 
Nichtannahmebeschlüssen die Begehren abgelehnt, 
somit in  92,7 % aller im Jahr  2017 entschiedenen 
Verfahren.1

1 Vergleiche Statistik des BVerfG für das Jahr 2017 http://www.
bundesfinanzministerium.de/mb/20180341 S. 17 ff.

Diese Kammerentscheidungen mögen häufig un-
terhalb der öffentlichen Wahrnehmung laufen2  –
gerade für die Arbeit in der Ministerialverwaltung 
aber, etwa für die Vorbereitung neuer Gesetzge-
bungsinitiativen wie auch für die Verteidigung gel-
tenden Rechts, sind auch sie nicht unerheblich: 
Denn oft bekräftigen die Kammerentscheidungen 
eine Rechtsprechungslinie oder können eventu-
ell sogar erste Anhaltspunkte für künftige Positi-
onen des Gerichts geben. So führte beispielsweise 
der Erste Senat des BVerfG in seiner Entscheidung 
zur Strom- und Mineralölsteuer („Ökosteuer“) im 
Jahr  2004 zwei frühere Beschlüsse der Vorläufer-
gremien der jetzigen Kammern an, um seine Aus-
legung des Begriffs der Verbrauchsteuer zu stützen 
(BVerfGE  110, 274, 296): In diesen früheren Ent-
scheidungen, 1  BvR  1261/84 und 1  BvR  1260/84, 
waren Verfassungsbeschwerden nicht zur Ent-
scheidung angenommen worden, in denen sich die 
Frage gestellt hatte, ob Alkohole, die als Produkti-
onsmittel verwendet worden waren, mit Brannt-
weinsteuer, einer Verbrauchsteuer, belastet werden 

2 Zur fehlenden materiellen Rechtskraft von 
Nichtannahmebeschlüssen und der fehlenden 
Bindungswirkung gemäß § 31 Gesetz über das 
Bundesverfassungsgericht vergleiche etwa Schlaich/Korioth, 
Das Bundesverfassungsgericht, 10. Auflage, S. 194 Rn. 268.
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http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180341
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180341
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Die Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts

konnten. Das BVerfG stellte unter Bezugnahme 
auf diese früheren Entscheidungen in seinem da-
maligen Urteil fest, dass es keinen Rechtssatz gebe, 
der das Anknüpfen einer Verbrauchsteuer an ein 
Produktionsmittel verbietet (a. a. O. S. 296). Jüngst 
etwa entschied eine Kammer aus Richtern des Ers-
ten Senats zu den Verfassungsbeschwerden zweier 
Hartz-IV-Empfänger, denen die Kosten für eine aus 
Verwaltungssicht zu große und damit nicht „an-
gemessene“ Wohnung nicht vollständig erstattet 
worden waren. Hier stellte das BVerfG nicht nur 
fest, dass die entsprechenden Normen des Sozial-
rechts mit dem verfassungsrechtlichen Bestimmt-
heitsgrundsatz für Gesetze vereinbar sind. Sondern 
es führte auch zur Reichweite des verfassungs-
rechtlichen Existenzminimums aus, dass dieser 
Grundsatz es nicht erfordere, den Empfängern von 
Sozialhilfeleistungen jedwede Wohnungsgröße zu 
finanzieren3. Feststellungen wie diese können da-
mit auch eine Rolle spielen, wenn es darum geht zu 
bestimmen, welche Leitlinien das BVerfG generell 
zur Auslegung von Gesetzen gibt (z. B. zulässige un-
bestimmte Rechtsbegriffe).

Was sind die Kammern des 
BVerfG und wo finden sie ihre 
rechtliche Grundlage?

Grundlage der Kammerentscheidungen ist zu-
nächst §  15a des Gesetzes über das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfGG). Diese Norm, die im 
Jahr 1985 geschaffen und 1993 in ihre jetzige Form 
gebracht wurde, sieht zur Entlastung des Gerichts 
die Bildung von Kammern vor. Damit lösten sie 
die bisherige Bezeichnung als „aus drei Richtern 
bestehende Ausschüsse“ ab4 und sorgten für die 
Schaffung von Spruchkörpern, die dazu dienen, 

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180343a
 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180343b 

(Beschluss vom 10. Oktober – 1 BvR 617/14).
 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180343c 

(Beschluss vom 6. Oktober – BvL 2/15 und 1 BvL 5/15).

4 Ulsamer in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethke, BVerfGG, 
§ 15a Rn. 2.

das BVerfG angesichts der Vielzahl der dort einge-
henden Fälle zu entlasten. Die Entscheidungen der 
Kammern sind ebenso Entscheidungen des BVerfG 
wie die Entscheidungen der Senate5. Mindestens 
zwei solcher Kammern bildet das BVerfG zu Be-
ginn eines jeden Geschäftsjahres, derzeit gibt es so-
wohl beim Ersten als auch beim Zweiten Senat drei 
Kammern mit jeweils drei Richtern. Die wesentli-
chen Zuständigkeiten der Kammern bestehen da-
rin, eingehende Verfassungsbeschwerden und kon-
krete Normenkontrollen (Richtervorlagen an das 
BVerfG) zu prüfen.

Wie genau läuft das Verfahren 
ab?

Besondere Bedeutung kommt den Kammerent-
scheidungen im Fall von Verfassungsbeschwerden 
zu: Denn hierbei handelt es sich um den Hauptan-
wendungsbereich der Kammerverfahren. Verfas-
sungsbeschwerden werden dabei u.  a. auch gegen 
Entscheidungen von Bundesgerichten erhoben. 
Im Jahr  2017 verzeichnete das BVerfG insgesamt 
1.288  solcher Verfassungsbeschwerden, davon 
140  gegen Entscheidungen des Bundesfinanzhofs 
(BFH) (sowie weitere 504  gegen Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofs, 157 gegen solche des Bun-
desverwaltungsgerichts, 287  gegen Entscheidun-
gen des Bundessozialgerichts und 200  gegen Ent-
scheidungen des Bundesarbeitsgerichts). In dem 
in §§ 93a bis 93d BVerfGG niedergelegten Vorprü-
fungsverfahren wird zur Entlastung des Gerichts6 
sozusagen in einem ersten Schritt ausgesiebt, wel-
che Entscheidungen schon abschließend von dem 
kleinen Gremium der Kammer getroffen und wel-
che Fälle demgegenüber erst vor die acht Richter 
des Senats gebracht werden müssen.

Dabei legt das BVerfG in seinen Beschlüssen zur 
Geschäftsordnung fest, welcher Richter in welchen 

5 Ulsamer in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethke, BVerfGG, 
§ 15a Rn. 4.

6 Vergleiche etwa Schenk in Burkiczak/Dollinger/Schorkopf 
BVerfGG § 93a Rn. 1.

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180343a
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180343b
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180343c
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Fällen in seiner Kammer jeweils als Berichterstatter 
tätig wird.7 Die konkrete Ernennung eines Bericht-
erstatters für die einzelnen Verfahren nimmt der 
jeweilige Senatsvorsitzende gemäß dem Geschäfts-
verteilungsplan vor, vergleiche § 20 Abs. 2 S. 1 Ge-
schäftsordnung des BVerfG.8 Dieser Berichterstat-
ter erstellt in der Folge ein Votum zu einem ihm 
zugewiesenen Verfahren, über das die Kammer-
angehörigen im Regelfall schriftlich befinden (so-
genanntes Umlaufverfahren).

Sodann kommen mehrere Entscheidungsmöglich-
keiten in Betracht, die in den §§ 93a bis 93d BVerfGG 
beschrieben sind: Sind sich die Kammermitglieder 
einig, dass gemäß dem Vorschlag des Berichterstat-
ters die Voraussetzungen für eine Annahme nicht 
vorliegen, etwa weil die Verfassungsbeschwerde 
nicht die erforderlichen Zulässigkeitsvorausset-
zungen erfüllt oder offensichtlich unbegründet 

7 Burkiczak in Burkiczak/Dollinger/Schorkopf BVerfGG, § 15a 
Rn. 23.

8 Burkiczak in Burkiczak/Dollinger/Schorkopf BVerfGG § 15a 
Rn. 24.

ist, kommt es zu einem Nichtannahmebeschluss. 
Dies ist mit mehr als  90 % der weitaus häufigste 
Fall. Sind sich die Richter demgegenüber umge-
kehrt einig, dass die Verfassungsbeschwerde zu-
lässig und begründet ist, kann es in sehr seltenen 
Ausnahmefällen unter engen weiteren Voraus-
setzungen (beispielsweise droht dem Beschwer-
deführer ein besonders schwerer Nachteil und 
das BVerfG hat die relevante verfassungsrechtli-
che Frage schon entschieden) dazu kommen, dass 
schon die Kammer der Verfassungsbeschwerde 
stattgibt, § 93c BVerfGG. Kommt der Sache grund-
sätzliche Bedeutung zu und/oder können sich die 
Richter der Kammer nicht auf eine einheitliche Li-
nie einigen und/oder liegen weder die Vorausset-
zungen für eine Ablehnung noch für die unmittel-
bare Stattgabe vor, entscheidet der Senat über die 
Annahme und gegebenenfalls dann auch noch in 
der Sache. Wenn also ein Richter der Kammer das 
Ergebnis nicht teilt, vielleicht gar im Extremfall 
abwegig finden sollte, kann er das Verfahren vor 
den Senat bringen. Angesichts dessen, dass die Se-
nate des BVerfG im Jahr 2017 über insgesamt acht 

Verfassungsbeschwerden beim BVerfG gegen Entscheidungen von Bundesgerichten 2017

Quelle: Bundesverfassungsgericht
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Die Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts

Verfassungsbeschwerden befunden haben, dürfte 
dies aber wohl die absolute Ausnahme darstellen.

Die Gründe für Nichtannahmebeschlüsse können 
daher vielfältig sein: So kommt eine Annahme der 
Verfassungsbeschwerde insbesondere dann nicht 
in Betracht, wenn sie keine hinreichende Aussicht 
auf Erfolg hat. Das ist etwa möglich, wenn die Ver-
fassungsbeschwerde nicht den hohen Anforderun-
gen an die Zulässigkeit genügt, wenn etwa der be-
hauptete Verfassungsverstoß nicht hinlänglich von 
den Beschwerdeführern belegt wurde, oder aber 
wenn es an ihrer Begründetheit fehlt. Da die Kam-
mern gemäß § 93d BVerfGG nicht verpflichtet sind, 
die Nichtannahme zu begründen (und dies in der 
Praxis auch entsprechend meist nicht tun), ist die 
Aussagekraft dieses Entscheidungstyps durchaus 
begrenzt. Hinzu kommt, dass zumeist die Verfas-
sungsbeschwerde selbst nicht bekannt ist, sodass 
nur aus zugrunde liegenden fachgerichtlichen Ur-
teilen gemutmaßt werden kann, welche Gesichts-
punkte die Verfassungsbeschwerde aufgegriffen 
hat. Trotz dieser gegenüber den Senatsentschei-
dungen geminderten Aussagekraft erscheinen die 
Entscheidungen aber gleichwohl aufschlussreich. 
Denn zumindest dienen sie als Beispiele dafür, in 
welchen Verfahren jedenfalls keine Senatsent-
scheidung für erforderlich gehalten wurde.

Ausgewählte Entscheidungen 
des Jahres 2017

Aus Sicht des BMF sind naturgemäß ganz beson-
ders diejenigen Kammerbeschlüsse von Interesse, 
die dessen Ressortzuständigkeit betreffen. Wegen 
der vielfältigen Einflüsse der Verfassungsgerichts-
rechtsprechung sind dies oftmals Entscheidungen 
aus dem verfahrens- und materiellrechtlichen Be-
reich des Steuerrechts.

Um einen Einblick in die Vielfalt der von den Kam-
mern entschiedenen Verfahren zu geben, seien 
nachfolgend kurz einige Entscheidungen des Jah-
res 2017 skizziert. Dabei lassen sich mehrere große 
Gruppen unterscheiden, die im Folgenden erläu-
tert werden.

Prozessuale Fragen:

Eine Hauptgruppe der von Kammern entschiede-
nen Verfahren betrifft prozessuale Fragen.

Verfassungsbeschwerden gegen das Vorge-
hen der Gerichtsbarkeit

Häufig wird dabei versucht, die Vorgehensweise der 
Gerichtsbarkeit anzugreifen, vor allem unter dem 
Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs. So hatte 
sich das BVerfG verschiedentlich mit Verfassungs-
beschwerden auseinanderzusetzen, in denen sich 
Steuerpflichtige, die mit ihren Anliegen vor Gericht 
nicht durchgedrungen waren, erst mit dem Instru-
ment der Anhörungsrüge, §  133a Finanzgerichts-
ordnung (FGO) und sodann, nach dem Scheitern 
auch dieses Mittels, mit der Verfassungsbeschwerde 
zur Wehr hatten setzen wollen (Beschlüsse der 
2.  Kammer des Ersten Senats 1  BvR  551/17 vom 
21. März 2017, 1 BvR 376/17 vom 26. März 2017 so-
wie 1 BvR 5/17 vom 2. Februar 2017): So entschied 
die 2. Kammer des Ersten Senats am 2. Februar 2017 
über eine Verfassungsbeschwerde, die sich gegen 
das Anhörungsrügeverfahren durch das zuständige 
Finanzgericht (FG) richtete (1 BvR 5/17). Aus Sicht 
des FG allerdings hatte der spätere Beschwerdefüh-
rer nur die Rechtsgrundlagen für seine Auffassung 
wiedergegeben, der BFH hatte dessen Beschwerde 
für unbegründet gehalten. Das BVerfG nahm die 
Rechtssache nicht zur Entscheidung an, was dar-
auf hindeutet, dass die Vorgehensweise von FG und 
BFH nicht die Anforderungen der Verfassung auf 
rechtliches Gehör verletzt hatten.

Ähnlich hatte eine Beschwerdeführerin im Verfah-
ren 1 BvR 2309/17 versucht, mit der Verfassungsbe-
schwerde eine Entscheidung des BFH anzugreifen. 
Sie hatte zuvor Richter des BFH als nicht unabhän-
gig abzulehnen versucht, weil sie u. a. keine Prozess-
kostenhilfe erhalten und keine Auskünfte aus Steu-
erakten Dritter erhalten hatte. Vorangehend hatte 
aber das FG ihren Vortrag als nicht genügend prä-
zisiert angesehen, um ihr Begehren überhaupt zu 
prüfen. Auch in diesem Fall sah das BVerfG offen-
bar keine Verletzung des Grundgesetzes (GG) und 
nahm die Verfassungsbeschwerde, die sich ebenso 
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auf die Verletzung rechtlichen Gehörs gestützt ha-
ben dürfte, nicht zur Entscheidung an (in diese 
Richtung geht wohl auch 1 BvR 47/17, Nichtannah-
meentscheidung der 2. Kammer des Ersten Senats, 
Verfassungsbeschwerde wegen erfolglosen Antrags 
auf Prozesskostenhilfe).

Des Weiteren nahm das BVerfG eine Verfassungs-
beschwerde, mit der der Beschwerdeführer aus 
seiner Sicht fehlerhaft nicht verfolgte Beweisan-
träge hatte rügen wollen, nicht zur Entscheidung 
an (1  BvR  2863/16 der 2.  Kammer des Ersten Se-
nats vom 4. September 2017): So beanstandete das 
BVerfG nicht, dass der BFH bei der Sachaufklä-
rungspflicht des § 76 Abs. 1 FGO eine umso inten-
sivere Mitwirkung des Beteiligten angenommen 
hatte, je stärker die Beweisthemen in seinen eige-
nen Wissens- und Einflussbereich fielen. In einem 
anderen Verfahren beanstandete das Gericht nicht, 
dass in einem gegen Einkommensteuerbescheide 
gerichteten Fall gemäß § 74 FGO das Verfahren aus-
gesetzt wurde, in dem wegen geringer Bedeutung 
des Falles der Erlass eines Negativbescheides ge-
mäß § 180 Abs. 3 S. 2 Abgabenordnung (AO) mög-
lich erschien (Entscheidung der 2. Kammer des Ers-
ten Senats vom 24. Oktober 2017, 1 BvR 2096/17).

Hinsichtlich der Vorgaben für die Vertretung vor 
dem BFH ließ das BVerfG (2.  Kammer des Ersten 
Senats, 1 BvR 2154/17 vom 25. November 2017) un-
beanstandet, dass gemäß § 62 Abs. 4 S. 1 FGO nur 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Steuerbevollmäch-
tigte, Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buch-
prüfer als Bevollmächtigte einen Beteiligten re-
präsentieren können. Im Ausgangsfall hatte der 
Steuerpflichtige einen Büroservice-Dienst (X-Limi-
ted) beziehungsweise eine britische „Wirtschafts- 
und Steuerberatungsgesellschaft  Ltd.“ mit der 
Wahrnehmung der Vertretung beauftragt, die aber 
nicht als Steuerberatungsgesellschaft oder sonstige 
zur Vertretung befugte Person zugelassen waren.

Verfassungsbeschwerden betreffend Vor-
schriften der Abgabenordnung

Zu den Vorschriften der Abgabenordnung für das 
Verfahren der Steuerverwaltung bekräftigte das 

BVerfG die Rechtsprechung des BFH hinsicht-
lich § 171 Abs. 3 AO (1 BvR 1506/17 vom 5. Okto-
ber 2017, 2. Kammer des Ersten Senats), der zufolge 
die Abgabe einer gesetzlich vorgeschriebenen Steu-
ererklärung nicht den Ablauf der Festsetzungs-
frist hemmt. Die spätere Beschwerdeführerin hatte 
zwar vor Ablauf der regulären Feststellungsfrist 
eine – gesetzlich vorgeschriebene – Erklärung zur 
gesonderten und einheitlichen Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen und des verrechenbaren 
Verlustes nach §  15a Abs.  4 Einkommensteuerge-
setz abgegeben. Das Finanzamt hatte aber bis zum 
Ablauf der Feststellungsfrist noch keine gesonderte 
und einheitliche Feststellung durchgeführt und 
dies nach zwischenzeitlichem Fristablauf letztlich 
auch abgelehnt. Das Finanzgericht schloss sich der 
ständigen Rechtsprechung des BFH an, nach der 
die Abgabe einer gesetzlich vorgeschriebenen Steu-
ererklärung grundsätzlich keinen fristhemmenden 
Antrag im Sinne des § 171 Abs. 3 AO darstellt. Dies 
verstoße auch nicht gegen die Prinzipien der Ge-
setzmäßigkeit und Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung. Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass die 
Beschwerdeführerin den Eintritt der Festsetzungs-
verjährung selbst durch Einlegung eines Untätig-
keitseinspruchs hätte verhindern können.

Schließlich nahm das BVerfG eine Verfassungsbe-
schwerde gegen eine grenzüberschreitende Prü-
fungsanordnung wegen Unzulässigkeit nicht zur 
Entscheidung an, in der sich ein französisches 
Unternehmen dagegen gewehrt hatte, dass seine 
Lohnsteuer-Außenprüfung in den Räumlichkeiten 
des Finanzamts hatte stattfinden sollen (Beschluss 
der 2.  Kammer des Ersten Senats, 1  BvR  1524/17, 
vom 7.  November  2017). Es erachtete eine Verfas-
sungsbeschwerde für unbegründet, die die Wirk-
samkeit eines Feststellungsbescheids gegen den 
Beschwerdeführer beanstandet hatte (2.  Kammer 
des Ersten Senats, 1 BvR 2696/17, vom 20. Dezem-
ber  2017): Dort hatte sich ein Kommanditist da-
gegen gewehrt, dass ein gegen die Kommanditge-
sellschaft gerichteter und auch für ihn wirksamer 
Feststellungsbescheid ohne seine Kenntnis wirk-
sam geworden war, indem der zur Vertretung der 
Gesellschaft Berechtigte die Informationen nicht 
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weitergeleitet hatte. Das BVerfG lehnte die Verfas-
sungsbeschwerde als unzulässig ab.

Sachfragen des Umsatzsteuer-, 
Einkommensteuer-, Grunderwerb-
steuer- und Erbschaftsteuerge-
setzes sowie zur Milchabgabe

Auch einige Sachregelungen wurden erfolglos mit 
Verfassungsbeschwerden angegriffen.

So entschied die 2. Kammer des Ersten Senats gleich 
in fünf Fällen zum Umsatzsteuergesetz (UStG), 
vier davon zum Themenbereich Geldspielgeräte/
Glücksspiel. In der Rechtssache 1  BvR  1025/16 
vom 21.  März  2017 nahm die Kammer eine Ver-
fassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an, 
mit der versucht worden war, gegen die Nichtzu-
lassung der Revision durch den BFH vorzugehen. 
Der BFH hatte im Ausgangsverfahren entschieden, 
dass gemäß §  4 Nr.  9 Buchstabe  b  UStG Umsatz-
steuer sowie parallel die innerstaatliche Sonder-
abgabe auf Glücksspiel ohne Verstoß gegen Euro-
parecht erhoben werden könnten. Der BFH hatte 
ausgeführt, dass die Revision nicht zuzulassen ge-
wesen sei, da die Rechtsfrage durch den Europäi-
schen Gerichtshof schon geklärt sei und die Revi-
sion keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Auch 
in den Parallelverfahren 1 BvR 1951/16 (Kammer-
beschluss vom 26. März 2017) sowie 1 BvR 2229/16 
(Kammerbeschluss vom 24.  April  2017) nahm die 
Kammer die Verfassungsbeschwerden nicht zur 
Entscheidung an. Des Weiteren nahm die Kam-
mer am 2. Februar 2017 (1 BvR 2891/16) eine Ver-
fassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an, 
die rügen wollte, dass eine rückwirkende Vorsteu-
erkorrektur nach §  15a UStG bei nachträglicher 
Berufung auf die unionsrechtliche Steuerbefrei-
ung für Umsätze aus dem Betrieb von Geldauto-
maten mit Gewinnmöglichkeit möglich ist. Eine 
weitere Verfassungsbeschwerde zu Glücksspielen 
mit Geldeinsatz nahm die Kammer schließlich am 
7.  November  2017 (1  BvR  1006/17) nicht zur Ent-
scheidung an. Sie war gegen ein Urteil des BFH ge-
richtet, der seinerseits eine Entscheidung des  FG 
Münster akzeptiert hatte, in der das FG festgestellt 

hatte, dass eine frühere und zudem rangniedrigere 
Verordnungsvorschrift für Spielbanken (§ 6 Abs. 1 
SpielbkV) nicht mehr gültig war.

Im Einkommensteuerrecht hielt die Kammer eine 
Verfassungsbeschwerde für unbegründet, die die 
Anwendung des Instituts der Betriebsaufspal-
tung bei einer gewerblich geprägten Besitzge-
sellschaft als verfassungswidrig angegriffen hatte 
(1 BvR 2514/16 vom 11. Januar 2017). Im Grunder-
werbsteuerrecht nahm die Kammer eine Verfas-
sungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an, die 
sich gegen § 3 Nr. 2 S. 2 Grunderwerbsteuergesetz 
gerichtet hatte. In diesem Fall hatte das Finanz-
amt Grunderwerbsteuer bei einer Grundstücks-
schenkung unter Einräumung eines Nießbrauchs 
zugunsten des Schenkers erhoben, da der Nieß-
brauch bei der Schenkungsteuer abziehbar war 
(1 BvR 644/17, Beschluss vom 24. April 2017).

Auch eine gegen die Höhe des Erbschaftsteuersat-
zes in der Steuerklasse II gerichtete Verfassungsbe-
schwerde nahm die 2.  Kammer des Ersten Senats 
nicht zur Entscheidung an (1  BvR  1749/17 vom 
20.  Dezember  2017): Die Beschwerdeführer, Nich-
ten und Neffen des Erblassers, hatten im Gerichts-
verfahren vorgetragen, dass sie durch die Belastung 
mit einem Steuersatz von  30 % ungerechtfertigt 
schlechter als Geschwister des Erblassers behan-
delt würden und der Schutz von Ehe und Familie 
auch über die aus Eltern und Kindern bestehende 
„Kleinfamilie“ hinausgehen müsse (behauptete 
Verstöße gegen Art. 3 beziehungsweise Art. 6 GG).

Mit einer ausführlichen Begründung schließ-
lich nahm die Kammer eine Verfassungsbe-
schwerde nicht zur Entscheidung an, die sich ge-
gen die Vorschriften über die Milchabgabe richtete 
(1 BvR 2560/15 vom 9. September 2017). Der BFH 
hatte festgestellt, dass an der Gültigkeit der der 
Milchabgabe zugrunde liegenden unionsrechtli-
chen Vorschriften keine Zweifel bestünden. Das 
BVerfG sah schon nicht, dass der Beschwerdeführer 
über eine Nichtzulassungsbeschwerde alle recht-
lichen Möglichkeiten ausgeschöpft hatte, bevor er 
das BVerfG angerufen hatte; außerdem waren rele-
vante Schriftstücke nicht beigefügt worden.
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Fazit

Ob zu verfahrensrechtlichen oder inhaltlichen Fra-
gen: Häufig scheitern Verfassungsbeschwerden 
schon im Vorprüfungsverfahren vor den Kammern 
des BVerfG. Dies erscheint sachgerecht und zur Be-
wältigung des Arbeitsanfalls bei Gericht geradezu 
zwingend. Denn auf diese Weise ist es möglich, aus 
der Vielzahl der bei Gericht eingehenden Verfas-
sungsbeschwerden diejenigen herauszufiltern, die 

als neuartige Rechtsfragen wirklich von allen Rich-
tern eines Senats beurteilt werden sollen. Ande-
rerseits ist es aber mitunter auch aufschlussreich, 
gerade einen Blick in die im Vorverfahren geschei-
terten Fälle zu werfen  – um eben auch eine Vor-
stellung davon zu bekommen, was aus Sicht des 
BVerfG gerade nicht vor die – nach wie vor ausge-
sprochen gut ausgelasteten  – Senate des Bundes-
verfassungsgerichts gehört.
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Überblick über die Struktur 
des BMF und die Beschäftigten 
des gehobenen Dienstes

Kernaufgabe des BMF ist es, die finanzielle Hand-
lungsfähigkeit des Bundes langfristig zu sichern. 
Dem BMF kommt damit eine zentrale Rolle inner-
halb der Bundesregierung zu. Im Portfolio des BMF 
sind aber nicht nur die klassischen Disziplinen 
Haushalts- und Steuerpolitik enthalten, sondern 
auch Themen wie Europapolitik, Finanz- und Wäh-
rungspolitik sowie Zoll oder Bundesbeteiligungen.

Im BMF sind zurzeit knapp 2.000  Beschäftigte tä-
tig; etwa ein Drittel davon als Sachbearbeiterin oder 
Sachbearbeiter. Zum weitaus überwiegenden Teil 
sind die Beschäftigten des gehobenen Dienstes im 
BMF verbeamtet und gehören in der Regel der Lauf-
bahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes an.

Das BMF gliedert sich neben dem Leitungsbereich 
in neun Abteilungen mit jeweils bis zu vier Unter-
abteilungen1 und bietet es viele abwechslungsrei-
che Aufgaben und Tätigkeiten.

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/
Ministerium/Abteilungen/abteilungen.html

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im BMF 
verfügen größtenteils über einen Abschluss als Di-
plom-Verwaltungswirt/in  (FH) oder Diplom-Fi-
nanzwirt/in (FH). Es sind aber auch Absolventinnen 
und Absolventen spezialisierter Fachrichtungen, 
wie IT-Fachkräfte, im Haus eingesetzt.

Voraussetzung für eine 
Beschäftigung im BMF

Um als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter im 
BMF tätig zu sein, muss man einen mit einer Lauf-
bahnprüfung abgeschlossenen Vorbereitungs-
dienst oder ein Bachelorstudium vorweisen und 
18 Monate Berufserfahrung mitbringen.

Kolleginnen und Kollegen des Zolls2 oder des Bun-
deszentralamts für Steuern3 beziehungsweise aus 
den (Finanz-)Verwaltungen der Länder bringen re-
gelmäßig den Abschluss als Diplom-Finanzwirt/
in  (FH), Bachelor of Laws oder Diplom-Verwal-
tungswirt/in  (FH) mit, den man ausschließlich an 
den verwaltungsinternen (Finanz-)Hochschulen 

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180352

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180353

Der gehobene Dienst: als Sachbearbeiterin 
oder Sachbearbeiter im BMF

 ● Der berufliche Einstieg als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter im BMF erfolgt grundsätzlich 
zunächst abgeordnet als Geschäftsaushilfe oder befristet zur Erprobung. Im Anschluss an die 
Bewährung und erfolgreiche Teilnahme an einem hausinternen Auswahlverfahren erfolgt die 
dauerhafte Übernahme in das BMF.

 ● Das BMF bietet im Leitungsbereich sowie in den neun Fachabteilungen abwechslungsreiche 
und verantwortungsvolle Aufgaben mit hohem politischem Bezug und großer gesellschaftlicher 
Bedeutung.

 ● Die Arbeitsweise im BMF ist sowohl eigenverantwortlich als auch teamorientiert. Neben Arbeits-
platz- und Planungssicherheit bietet das BMF familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten.

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Abteilungen/abteilungen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Abteilungen/abteilungen.html
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erwirbt. Zudem sind im gehobenen Dienst des BMF 
auch Verwaltungsinformatiker/innen (FH)4 tätig.

Die nachfolgend genannten Bachelorabschlüsse 
entsprechen der Laufbahn des gehobenen Dienstes 
und den im BMF benötigten Fachrichtungen. Um 
die wissenschaftliche Qualität der Abschlüsse si-
cherzustellen, müssen sie zudem im Rahmen eines 
akkreditierten Studiengangs erlangt worden sein:

 ● (Wirtschafts-)Recht/Bachelor of Laws

 ● Verwaltungsmanagement oder -wissenschaft/
Öffentliche Verwaltung/Politik und Verwal-
tung/Wirtschaft und Verwaltung

 ● Betriebswirtschaftslehre/Business Administra-
tion

 ● Volkswirtschaftslehre

 ● (Wirtschafts- oder Verwaltungs-)Informatik

Personalgewinnung

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter werden 
regelmäßig aus dem Geschäftsbereich des BMF 
(Zoll, Informationstechnikzentrum Bund und 
Bundeszentralamt für Steuern) oder den Steuer-
verwaltungen der Bundesländer gewonnen. Aber 
auch ehemals Beschäftigte der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, der Bundesbank 
oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau sind im 
BMF tätig. Sie werden zunächst als sogenannte Ge-
schäftsaushilfen eingesetzt. Dazu werden sie regel-
mäßig für ein Jahr befristet an das BMF abgeordnet. 
Nach erfolgreicher Erprobung nehmen die Sachbe-
arbeiterinnen und Sachbearbeiter an einem haus-
internen Auswahlverfahren teil. Hier sollen sie ihre 
hausweite Einsatzfähigkeit unter Beweis stellen 
(sogenannte Hauseignung). Bei erfolgreicher Teil-
nahme werden sie an das BMF versetzt.

4 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180354

Das BMF veröffentlicht darüber hinaus bundes-
weite Ausschreibungen bei der Suche nach spezia-
lisiertem Personal, insbesondere in den Bereichen 
Haushalt, Steuern oder auch Informationstechnik. 
Nach Erprobung und anschließender Erlangung 
der Hauseignung wird der Einsatz im BMF auf Ba-
sis eines unbefristeten Vertrags fortgesetzt.

Personalentwicklung

Die Dienstposten der Beschäftigten des gehobenen 
Dienstes sind rechtlich den Besoldungsgruppen A9 
bis  A13 plus Ministerialzulage (beziehungsweise 
den Entgeltgruppen 9b bis  12 bei Tarifbeschäftig-
ten) zugeordnet.

Regelmäßig, spätestens alle drei Jahre, sind Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leistung von Be-
amtinnen und Beamten nach einem einheitlichen 
Beurteilungsmaßstab unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des Amtes zu beurteilen. Beamtin-
nen und Beamte mit überdurchschnittlicher Beur-
teilung können befördert werden.

Um den immer komplexer werdenden Aufgaben 
und Rahmenbedingungen, der weiter voranschrei-
tenden Europäisierung und Internationalisierung 
der Tätigkeitsfelder sowie den sich durch die tech-
nologische Entwicklung stetig ändernden Anfor-
derungen gewachsen zu sein, ermöglicht das BMF 
den Beschäftigten von Beginn an die Teilnahme an 
Fortbildungen. Der kontinuierlichen Weiterqualifi-
zierung während des Arbeitslebens, um Leistungs-
fähigkeit und Motivation zu erhalten, kommt im 
BMF ein hoher Stellenwert zu.

Der optimale Einsatz und die Förderung der Ver-
wendungsbreite aller Beschäftigten werden durch 
eine Rotation unterstützt. Dabei wird ein Wech-
sel zwischen Abteilungen angestrebt, um so einen 
Know-how-Transfer zur Optimierung der Arbeits-
abläufe und der Aufgabenerfüllung zu erreichen. 
Beschäftigte des gehobenen Dienstes sollen grund-
sätzlich den Arbeitsplatz im BMF abteilungsintern 
oder abteilungsübergreifend mehrfach wechseln, 
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wobei die Kontinuität des Erfahrungswissens ge-
währleistet wird.

Die Durchlässigkeit der Laufbahnen ist zudem Teil 
der Personalentwicklung im BMF. Besonders leis-
tungsstarke Beschäftigte können die Gelegenheit 
zum Aufstieg in den höheren Dienst erhalten.

Einsatzmöglichkeiten in 
Europa und weltweit

Das BMF bietet nicht nur in Deutschland span-
nende Aufgaben. Die Globalisierung und die zu-
nehmende weltweite Verantwortung Deutschlands 
haben die Arbeit des BMF in den vergangenen Jah-
ren internationaler gemacht. Entscheidungen mit 
direkter Auswirkung für die Aufgabenwahrneh-
mung des Hauses werden in immer stärkerem 
Maße auf europäischer Ebene aber auch in inter-
nationalen Organisationen vorbereitet und getrof-
fen. Deshalb sollen Beschäftigte des BMF auch für 
zeitlich befristete Tätigkeiten im Ausland gewon-
nen werden.

Die Einsatzgebiete hierbei sind vielfältig. Ein Teil 
der Beschäftigten ist im Geschäftsbereich des Aus-
wärtigen Amts tätig und dort Botschaften oder 
der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Europäischen Union  (EU) in 
Brüssel zugeteilt. Eine Abordnung erfolgt regelmä-
ßig für die Dauer von drei Jahren.

Die Ständige Vertretung 
hat die Aufgabe, die deutschen Interessen 
bei den Institutionen der EU zu vertreten, 
d. h. im Rat und gegenüber der EU-Kommis-
sion sowie dem Parlament.

Daneben sind Beschäftigte des gehobenen Diens-
tes zeitlich befristet unmittelbar in europäischen 
und internationalen Organisationen mit Bezug 
zu den Aufgaben des BMF tätig. Dies betrifft vor 
allem die EU-Kommission in Brüssel, aber bei-
spielsweise auch die Weltbank in Washington, D.C. 

Austauschmaßnahmen mit ausländischen Finanz-
ministerien sowie Kurzzeiteinsätze zur Erweite-
rung der beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse 
runden das Bild ab.

Das Arbeitsumfeld im BMF

Im BMF haben Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter die Möglichkeit, an spannenden aktuel-
len und zukunftsrelevanten Themen national, aber 
auch auf europäischer oder internationaler Ebene 
mitzuarbeiten.

Beim Thema Familienfreundlichkeit geht das BMF 
mit gutem Beispiel voran und erhält hierfür re-
gelmäßig das Zertifikat „audit berufundfamilie“. 
Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie5 können etwa flexible Arbeitszeiten und eine 
große Vielfalt an Teilzeitmodellen in Anspruch 
genommen werden. Ferner besteht die Möglich-
keit zur Arbeit im Homeoffice sowie zu mobilem 
Arbeiten. Das BMF sichert zudem Belegplätze in 
Kindertagesstätten.

Neben Arbeitsplatz- und Planungssicherheit bietet 
das BMF seinen Beschäftigten auch unterschiedli-
che Angebote zur Gesundheitsförderung (wie Rü-
ckenschule und Sportgemeinschaft) sowie eine 
professionelle Sozialberatung in schwierigen per-
sönlichen oder beruflichen Situationen an.

Das BMF gewährleistet die Gleichstellung von 
Frauen und Männern sowie die Inklusion von 
schwerbehinderten Menschen.

Anforderungsprofil und 
Aufgabenspektrum

Das BMF bietet verantwortungsvolle und abwechs-
lungsreiche Aufgaben mit hohem politischen Be-
zug und großer gesellschaftlicher Bedeutung. 
Als Sachbearbeiterin und Sachbearbeiter arbei-
tet man im BMF regelmäßig in einem Team mit 

5 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20180255
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Kolleginnen und Kollegen verschiedener Laufbah-
nen. Dies erfordert eine eigenverantwortliche aber 
auch teamorientierte Arbeitsweise. Die Beschäftig-
ten müssen erkennen können, wo Handlungsbe-
darf besteht und mit Mut zur Initiative praxis- und 
ergebnisorientierte Problemlösungen aufzeigen. 
Im täglichen Arbeiten sind Flexibilität, Durch-
setzungsvermögen und ebenso Verhandlungsge-
schick in komplexen Diskussionen erforderlich. 
Zudem sind Engagement und Selbstreflexion von 
hoher Wichtigkeit.

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter erledigen 
ganz unterschiedliche fachliche Aufgaben, z. B.:

 ● Nationale und internationale wirtschaftliche 
Entwicklungen analysieren

 ● Jährlich den Haushalts- und Finanzplan des 
Bundes aufstellen und den Haushaltsvollzug 
beobachten

 ● Steuerliche Fragen mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder abstimmen

 ● An der Gesetzgebung für ein funktionierendes 
Finanzsystem mitwirken

 ● Parlamentarische Anfragen beantworten

 ● Unterlagen für die Sitzungen des Deutschen 
Bundestags und für die Sitzungen seiner Aus-
schüsse vorbereiten

 ● Prüfungen des Bundesrechnungshofs begleiten

 ● Bei der Verwaltung und Privatisierung von Be-
teiligungen des Bundes mitwirken

 ● Bei der Entwicklung von IT-Verfahren mit-
wirken

 ● Veranstaltungen und Fortbildungen für das 
BMF organisieren

Erfahrungen von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern im BMF

Thomas Hapke 
Diplom-Finanzwirt (FH)

Was mache ich im BMF?

Meine aktuelle Tätigkeit in dem für den Schutz der EU-Finanzinteressen zuständigen Referat in 
der Europaabteilung hat starken internationalen Bezug. Meine Schwerpunkte dort sind die Zu-
sammenarbeit mit den Ländern im Bereich der Betrugsbekämpfung, die Wahrnehmung der spe-
ziell für die Betrugsbekämpfung eingerichteten Arbeitsgruppen bei der EU-Kommission in Brüs-
sel sowie die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung OLAF.

Was finde ich an der Arbeit im BMF besonders interessant?

Besonders reizvoll an meiner Tätigkeit in der Europaabteilung des BMF sind die direkten Einbli-
cke in die aktuellen europapolitischen Geschehen, der starke internationale Bezug und die Mög-
lichkeit der engen und persönlichen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen anderer eu-
ropäischer Länder. Dadurch gestaltet sich der Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich und bietet 
täglich neue interessante Herausforderungen.



35

Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
März 2018

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Der gehobene Dienst: als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter im BMF

Warum ist das BMF für mich als Arbeitgeber attraktiv?

Das BMF bietet eine große Vielfalt ganz unterschiedlicher, sehr abwechslungsreicher Arbeitsbe-
reiche mit außerordentlich interessanten Herausforderungen. Viele Abteilungen bieten zudem 
die Möglichkeit interessanter Auslandsdienstreisen oder einer zeitweisen Auslandsverwendung 
und somit vielfältige Optionen, Erfahrungen im internationalen Bereich zu gewinnen, wovon ich 
während meiner langjährigen Tätigkeit in der Europaabteilung besonders profitieren konnte.

Daniel Hornig 
Diplom-Finanzwirt (FH)

Was mache ich im BMF?

Ich bin im BMF für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung – mit den Schwer-
punkten Mindestlohn und Arbeitnehmerentsendung – zuständig. Meine Arbeit reicht vom Mit-
wirken an Weisungen für die Ratsarbeitsgruppen und den Ausschuss der Ständigen Vertreter in 
Brüssel über die Vorbereitung von Ministerverordnungen, die Kommunikation mit dem parla-
mentarischen Raum und der Öffentlichkeit bis hin zur Teilnahme an bundesweiten Dienstbe-
sprechungen oder Geschäftsprüfungen bei der Generalzolldirektion. Dabei wird mir von meinen 
Vorgesetzten sehr viel Vertrauen entgegengebracht, sodass ich im gehobenen Dienst verantwor-
tungsvolle Aufgaben übernehmen darf und den nötigen Rückhalt für die selbstbestimmte Umset-
zung auch eigener Ideen bekomme.

Warum ist das BMF für mich als Arbeitgeber attraktiv?

Mit zwei Kindern und berufstätiger Partnerin kommt mir die besondere Familienfreundlichkeit 
des BMF sehr entgegen. Teilzeit, mobiles Arbeiten von zu Hause und die Unterstützung im Kolle-
genkreis helfen mir ungemein, Dienst und Privates unter einen Hut zu bekommen. Dazu kommt 
die gute Erreichbarkeit der Dienstsitze mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die moderne Ausstat-
tung mit Arbeitsmitteln und der unkomplizierte und zügige Support, angefangen bei IT-Fragen 
bis hin zu Personalangelegenheiten.
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Andrea Jakob 
Diplom-Finanzwirtin (FH)

Was mache ich im BMF?

Meinen Tätigkeitschwerpunkt stellt der Bereich der europäischen Steuerpolitik für direkte Steu-
ern (insbesondere Unternehmensbesteuerung) dar. Ich bereite beispielsweise die Verhandlungen 
in Brüssel zu Richtlinienvorschlägen der EU-Kommission durch die Einbindung der Fachrefera-
te und weiterer Ressorts vor und vertrete anschließend in den Verhandlungen die deutschen In-
teressen auf EU-Ebene. Darüber hinaus bin ich auch mit den Vorbereitungen der Sitzungen der 
Wirtschafts- und Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten im Rat für Wirtschaft und Finanzen 
(ECOFIN-Rat) und den Vorbereitungen zum angekündigten EU-Austritt des Vereinigten König-
reichs (Brexit) betraut.

Was finde ich an der Arbeit im BMF besonders interessant?

Besonders interessant finde ich die vielseitigen politischen Aufgaben des Hauses, die Zusammen-
arbeit mit anderen Ressorts und die anspruchsvolle Arbeit auf internationaler und auf EU-Ebene. 
In der EU-Arbeit stehen die Ratsarbeitsgruppensitzungen in Brüssel an erster Stelle. Dabei arbei-
tet man mit den EU-Mitgliedstaaten (sprichwörtlich) an einem Tisch zusammen und gestaltet ak-
tiv den Gesetzgebungsprozess der EU mit.

André Schneevoigt 
Diplom-Finanzwirt (FH)

Was mache ich im BMF?

Aktuell bin ich in der Zollabteilung zuständig für die Belange der Kontrolleinheiten der Zollver-
waltung sowie die Bereiche Eigensicherung, Bewaffnung, Dienstsport und Diensthundewesen. 
Die Kontrolleinheiten überwachen den grenzüberschreitenden Warenverkehr und decken fast die 
komplette Bandbreite zöllnerischer Tätigkeiten ab: von der Überwachung klassischer Zollverfah-
ren bis hin zur Bekämpfung des Betäubungsmittel- oder Waffenschmuggels. Dies gestaltet meine 
Tätigkeit äußerst abwechslungsreich. Eben noch ein Einsatzkonzept für eine vollmobile Röntgen-
anlage per Erlass zur Anwendung freigegeben, folgen im Anschluss Diskussionen über die Zu-
kunft der Schießausbildung und -fortbildung für die circa 11.500 Schusswaffenträgerinnen und 
Schusswaffenträger in der Zollverwaltung gemeinsam mit dem Bundesrechnungshof oder die 
Umsetzung einer neuen EU-Verordnung in nationales Recht, bei der es darauf zu achten gilt, dass 
kein Vollzugsdefizit entsteht.

Warum ist das BMF für mich als Arbeitgeber attraktiv?

Mich reizen ganz besonders die Tätigkeit nah am politischen Geschehen und die vorhandenen 
konkreten Gestaltungsmöglichkeiten für die in meinen Zuständigkeitsbereich fallenden Bediens-
teten, aber auch die damit verbundene Verantwortung. Auch der Standort des BMF in Berlin war 
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für mich ein wichtiger Aspekt, da mir die Stadt sowohl zum Leben als auch zum Arbeiten sehr gut 
gefällt. In dieser Hinsicht ist das BMF ein zukunftssicherer Arbeitgeber.

Susanne Spaczek 
Diplom-Finanzwirtin (FH)

Was mache ich im BMF?

Seit Januar 2018 bin ich vom BMF an die Weltbank in Washington, D.C. entsandt. Dort arbeite ich 
in der Abteilung „Budget, Performance and Strategic Planning“ an der Erstellung und Fortschrei-
bung von Richtlinien und Verfahrensanweisungen sowie der abteilungsinternen Koordinierung 
von Prüfungen der Innenrevision. Mit diesen Aufgaben ist unser Team an vielen Prozessen und 
bei vielen Themen (un-)mittelbar beteiligt und erhält einen sehr breiten Einblick in die Arbeit und 
Abläufe der Weltbank.

Warum ist das BMF für mich als Arbeitgeber attraktiv?

Das Aufgabengebiet des BMF ist unglaublich vielfältig und in vielen Bereichen sehr viel abwechs-
lungsreicher als von außen vermutet. Hinzu kommt, dass man an vielen Stellen nationale und 
auch internationale Politik hautnah erleben kann. Den Einsatz bei der Weltbank in einem sehr in-
ternationalen Team mit einem temporären Umzug ins Ausland würde ich als „once in a lifetime“ 
beschreiben. Die Arbeit mit hoch kompetenten und motivierten Kolleginnen und Kollegen in ei-
ner internationalen Organisation stellt mich immer wieder vor Herausforderungen und bietet die 
Chance, stetig hinzuzulernen und mich weiter zu entwickeln.

Bewerbung im BMF

Das BMF sucht regelmäßig im Geschäftsbereich 
Kolleginnen und Kollegen zur Geschäftsaushilfe 
im Haus. Formelle Voraussetzungen sind regelmä-
ßig eine Eingruppierung maximal bis Besoldungs-
gruppe A11 beziehungsweise Entgeltgruppe 10, die 
Laufbahnbefähigung für den gehobenen nichttech-
nischen Verwaltungsdienst, die Laufbahnprüfung 
mit mindestens der Note „gut“ oder „befriedigend“ 
mit einer überdurchschnittlichen Regelbeurtei-
lung. Diese Stellenausschreibungen sind im Intra-
net der Bundesfinanzverwaltung oder im Personal-
verwaltungssystem zu finden.

Bei Bedarf veröffentlicht das BMF auch bundes-
weit Stellenausschreibungen für Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter. Das formelle Anforde-
rungsprofil entspricht grundsätzlich dem obigen 
für Geschäftsaushilfen.

Bundesweite Stellenausschreibungen 
werden u. a. auf der Internetseite des BMF, 
bei www.bund.de und www.interamt.de 
veröffentlicht.

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Arbeiten-Ministerium-Geschaeftsbereich/Arbeiten-Ministerium/Stellenangebote/stellenangebote.html
http://www.bund.de
http://www.interamt.de
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2-Euro-Gedenkmünzen im 
Doppelpack: Helmut Schmidt 
und Berlin

Ein besonderer Höhepunkt erwartete die Münz-
sammler gleich zum Auftakt des Jahres: eine zusätz-
liche 2-Euro-Gedenkmünze anlässlich des 100. Ge-
burtstags von Helmut Schmidt. 

Gedenkmünzen und 
Sammlermünzen – Unterschiede:
2-Euro-Gedenkmünzen sind gesetzliches 
Zahlungsmittel im gesamten Euroraum. Je-
der Mitgliedstaat kann jährlich maximal zwei 
2-Euro-Gedenkmünzen ausgeben, um ei-
nem Ereignis von großer nationaler oder eu-
ropäischer Bedeutung zu gedenken. Die na-
tionalen Gestaltungsentwürfe werden nach 
europäischem Recht vom Rat genehmigt.
Sammlermünzen sind dagegen nur im In-
land ein gesetzliches Zahlungsmittel. Sie 
können für die Bezahlung von Einkäufen in 
der Bundesrepublik Deutschland genutzt 
werden. Da der Sammlerwert dieser Münzen 
ihren Nennwert in der Regel aber übersteigt, 
haben sie im Zahlungsverkehr praktisch kei-
ne Bedeutung.

Die Münze mit dem Portrait des früheren Bundes-
kanzlers der Bundesrepublik Deutschland ist die 
erste deutsche 2-Euro-Münze, die eine Persönlich-
keit ehrt. Sie würdigt das politische Lebenswerk 
des im In- und Ausland anerkannten Politikers. 
Der Berliner Graveurmeister und Medailleur Bodo 
Broschat hat die Münze gestaltet. 

Auch die 2-Euro-Gedenkmünze, die dieses Jahr im 
Rahmen der Serie „Bundesländer“ erscheint, wurde 
von Broschat entworfen. Sie zeigt zu Ehren des 
Bundeslandes Berlin das Schloss Charlottenburg. 
Beide 2-Euro-Gedenkmünzen wurden am 30.  Ja-
nuar 2018 ausgegeben. 

 ● Das offizielle Münzprogramm der Bundesrepublik Deutschland umfasst dieses Jahr elf Münzen.

 ● Im Januar erschien die 2-Euro-Gedenkmünze „100. Geburtstag Helmut Schmidt“ als erste 
deutsche 2-Euro-Münze, die eine Persönlichkeit würdigt.

 ● In der Reihe „Klimazonen der Erde“ geht es im April mit der 5-Euro-Sammlermünze „Subtro-
pische Zone“ mit orangefarbenem Polymerring weiter. Im August startet eine neue 50-Euro- 
Goldmünzenserie „Musikinstrumente“ mit dem Motiv „Kontrabass“.

Sammlermünzen: Das aktuelle Ausgabe-
programm des Bundes für das Jahr 2018

Gestaltung: Bodo Broschat, Berlin 
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart
© Bundesverwaltungsamt

Abbildung 1
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Abbildung 4

Gestaltung: Anne Karen Hentschel, Bremen 
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart
© Bundesverwaltungsamt

Gestaltung: Bodo Broschat, Berlin 
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart
© Bundesverwaltungsamt

Orangefarbiger Polymerring 
für die 5-Euro-Sammlermünze 
„Subtropische Zone“

In diesem Jahr wird es auch wieder eine 5-Eu-
ro-Münze mit farbigem Polymerring geben. In der 
fünfteiligen Serie „Klimazonen der Erde“ erscheint 
am 19. April 2018 die zweite Ausgabe „Subtropische 
Zone“ mit einem lichtdurchlässigen orangefarbe-
nen Ring. Jede der fünf Münzstätten Deutschlands 
prägt die 5-Euro-Münze mit einem Polymerring in 
einem anderen Orangeton. Der Entwurf der Bild-
seite stammt dieses Mal von dem Künstler Patrick 
Niesel. Die Resonanz nach den bisherigen Ausga-
ben der Münzen mit farbigem Polymerring war 
überwältigend.

Die Prägezeichen der fünf deutschen 
Münzstätten
Woher eine Münze stammt, ist an dem auf-
geprägten Münzzeichen erkennbar:
„A“ – Berlin;
„D“ – München;
„F“ – Stuttgart;
„G“ – Karlsruhe;
„J“ – Hamburg.
Die Buchstaben sind Überbleibsel der Kai-
serzeit, als es in Deutschland eine Vielzahl 
an Münzprägestätten gab und jeder Fürst 
seine eigenen Münzen herausgeben konnte. 
Man benötigte zur Unterscheidung fast das 
ganze Alphabet; heute sind nur noch diese 
fünf Buchstaben übrig geblieben.

20-Euro-Silbermünzen: 
Vom Froschkönig bis zum 
Nobelpreisträger für Chemie

Das Sammlerjahr startete mit einer Silbermünze: 
Die 20-Euro-Sammlermünze „Froschkönig“ lei-
tete am 25. Januar 2018 den zweiten Teil der Serie 
„Grimms Märchen“ ein. Die beliebte Serie wurde 
aufgrund der hohen Nachfrage um weitere sechs 
Jahre verlängert.

Abbildung 2

Abbildung 3

Gestaltung Bildseite: Patrick Niesel, Schwaig
Gesaltung Wertseite: Stefanie Radtke, Leipzig 
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart
© Bundesverwaltungsamt
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Im März, Mai, September und Oktober erscheinen 
die weiteren 20-Euro-Silbermünzen. Sie würdigen 
die folgenden historisch, wissenschaftlich und kul-
turell bedeutenden Anlässe: das 275-jährige Be-
stehen des Gewandhausorchesters in Leipzig, das 
800-jährige Jubiläum der Hansestadt Rostock, den 
150.  Geburtstag des Architekten, Malers und In-
dustriedesigners Peter Behrens und den 100.  Ge-
burtstag von Ernst Otto Fischer, dem deutschen 
Chemienobelpreisträger und Professor für anorga-
nische Chemie.

Goldmünzen: Start der 
neuen 50-Euro-Serie 
„Musikinstrumente“

Die Freunde der Goldmünzen können sich freuen: 
Das BMF wird in diesem Jahr eine neue 50-Eu-
ro-Goldmünzenserie auflegen. Anlass ist die hohe 
Nachfrage nach der 50-Euro-Goldmünze „Luther-
rose“ im vergangenen Jahr. Die neue fünfteilige Se-
rie von 50-Euro-Münzen aus Feingold startet am 
10.  August  2018 mit dem Motiv „Kontrabass“. Der 
Entwurf stammt von dem Münchener Medailleur 
Erich Ott. 

Gestaltung Anne Karen Hentschel, Bremen
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart
© Bundesverwaltungsamt

Gestaltung: Lucia Maria Hardegen, Bonn
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart
© Bundesverwaltungsamt

Gestaltung: Katrin Pannicke, Halle an der Saale
Fotografie: Hans-Joachim Wuthenow, Berlin
© Bundesverwaltungsamt

Gestaltung: Anna Steinmann, Berlin
Fotografie: Hans-Joachim Wuthenow, Berlin
© Bundesverwaltungsamt

noch Abbildung 4

Abbildung 5

Gestaltung: Erich Ott, München 
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart
© Bundesverwaltungsamt
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Die Reihe der 20-Euro-Goldmünzen „Heimische 
Vögel“ wird am 21. Juni 2018 mit dem Motiv „Uhu“ 
fortgesetzt, das ebenso von der Künstlerin Adelheid 
Fuss gestaltet wurde wie die einheitliche Wert-
seite für die ganze Serie. Die 100-Euro-Goldmünze 
„Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl“ 
aus der Serie „UNESCO Welterbe“ bildet den Höhe-
punkt des Jahresprogramms. Der Berliner Künstler 
Bastian Prillwitz schuf den Entwurf für dieses be-
eindruckende Sammlerstück.

Abbildung 6

Gestaltung: Adelheid Fuss, Geltow
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart
© Bundesverwaltungsamt

Gestaltung: Bastian Prillwitz, Berlin
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart
© Bundesverwaltungsamt

Ausgabetag Münze/Thema

2-Euro-Gedenkmünzen

30. Januar 2018 Berlin (Serie „Bundesländer“)

30. Januar 2018 100. Geburtstag Helmut Schmidt

5-Euro-Sammlermünze

19. April 2018 Subtropische Zone (Serie „Klimazonen 
der Erde“)

20-Euro-Sammlermünzen Silber

25. Januar 2018 Froschkönig (Serie „Grimms Märchen“)

8. März 2018 275 Jahre Gewandhausorchester

17. Mai 2018 800 Jahre Hansestadt Rostock

13. September 2018 150. Geburtstag Peter Behrens

11. Oktober 2018 100. Geburtstag Ernst Otto Fischer

20-Euro-Sammlermünze Gold

21. Juni 2018 Uhu (Serie „Heimische Vögel“)

50-Euro-Sammlermünze Gold

10. August 2018 Kontrabass (Serie „Musikinstrumente“)

100-Euro-Sammlermünze Gold

1. Oktober 2018 Schlösser Augustusburg und Falkenlust 
in Brühl (Serie „UNESCO Welterbestät-
ten in Deutschland“)

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das Jahres programm 2018 
auf einen Blick

Tabelle 1
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Überblick zur aktuellen Lage

Wirtschaft

 ● Die deutsche Wirtschaft ist mit etwas verlangsamtem Tempo in das neue Jahr gestartet. Das Gesamtbild 
der binnen- und außenwirtschaftlichen Indikatoren spricht aber für eine  Fortsetzung der dynamischen 
konjunkturellen Aufwärtsbewegung. Die Risiken für den Außenhandel haben mit den jüngsten Entwick-
lungen in der Zollpolitik der USA zugenommen.

 ● Der Beschäftigungsaufbau folgte im Januar weiter seinem stabilen Aufwärtstrend. Die Exportentwick-
lung ist trotz Abschwächung aufwärtsgerichtet und profitiert, wie auch die Industrieproduktion, von der 
starken Auslandsnachfrage.

 ● Die Inflation ging im Februar weiter zurück und erreichte mit 1,4 % den niedrigsten Stand seit einem Jahr.

Finanzen

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im Februar 2018 mit 8,1 % gegenüber dem 
Februar 2017 erheblich angestiegen. Grundlage dieser Entwicklung war der kräftige Zuwachs des Auf-
kommens bei den gemeinschaftlichen Steuern um 8,2 %. Neben den aufkommensstarken Steuern vom 
Umsatz und der Lohnsteuer verzeichnete auch die Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 
ein beträchtliches Einnahmeplus.

 ● Das Aufkommen der Bundessteuern stieg im Februar 2018 um 9,4 %. Der deutliche Aufkommensanstieg 
bei den Bundessteuern ist Folge einer kassentechnisch bedingten Verschiebung von Versicherungsteuer-
einnahmen vom Vormonat in den aktuellen Berichtsmonat.

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis Februar 2018 auf 48,4 Mrd. €. 
Das entsprechende Vorjahresniveau wurde damit um 2,9 % beziehungsweise 1,4 Mrd. € unterschritten. 
Dies ist insbesondere auf einen Basiseffekt bei den BNE-Eigenmitteln zurückzuführen. In den ersten 
beiden Monaten des Jahres 2017 waren die Zahlungen von BNE-Eigenmitteln an die Europäische Union 
aufgrund von Rabatten sowie eines niedrigeren Mittelabrufes im Saldo deutlich geringer ausgefallen als 
im gleichen Zeitraum dieses Jahres. Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen in den ersten beiden 
Monaten dieses Jahres 62,9 Mrd. €. Die Ausgaben waren damit um 1,2 % beziehungsweise 0,7 Mrd. € 
höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum Im Zeitraum Januar bis Februar 2018 wies der Bundes-
haushalt ein Finanzierungsdefizit von 14,5 Mrd. € auf.

Europa

 ● Der Monatsbericht März beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzungen der Eurogruppe und des 
ECOFIN-Rats am 19./20. Februar 2018 in Brüssel.

 ● Schwerpunkte der Sitzungen waren u. a. Griechenland, die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungs-
union und die Nachbesetzung des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank.
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Robustes Wachstum trotz 
nachlassender konjunktureller 
Dynamik zu Jahresbeginn

Die Konjunkturindikatoren für Januar 2018 signa-
lisieren eine leichte Abschwächung in der Dynamik 
des BIP-Wachstums zu Jahresbeginn. Sowohl die 
Umsätze in der Industrie als auch die Auftragsein-
gänge und Exporte waren im Januar im Vormo-
natsvergleich zurückgegangen. Im Vergleich der 
Zwei- und Dreimonatsdurchschnitte zeigen sich je-
doch alle betrachteten Indikatoren weiterhin spür-
bar aufwärtsgerichtet. Die wirtschaftlichen Aus-
gangsbedingungen für das Jahr 2018 sind gut, auch 
wenn sich die außenwirtschaftlichen Risiken mit 
den jüngsten Entwicklungen in der US-Zollpolitik 
erhöht haben.

Das BIP war im 4. Quartal 2017 nach Angaben des 
Statistischen Bundesamts vom 23. Februar 2018 in 
preis-, saison- und kalenderbereinigter Betrach-
tung gegenüber dem Vorquartal um 0,6 % gestiegen 
(nach +0,9 % im 1. Quartal, +0,6 % im 2. Quartal und 
+0,7 % im 3.  Quartal  2017). Positive Wachstums-
impulse kamen im 4.  Quartal überwiegend aus 
dem Ausland. Rechnerisch trug die Differenz aus 
Exporten und Importen 0,5  Prozentpunkte zum 
BIP-Wachstum bei. Auch die Binnennachfrage blieb 
robust. Während die privaten Konsumausgaben 
nach einem kräftigen 1. Halbjahr im 3. und 4. Quar-
tal jeweils etwa auf dem Niveau des Vormonats ver-
harrten, stiegen die staatlichen Konsumausgaben 
in beiden Quartalen des 2. Halbjahres um je 0,5 % 
(jeweils im Vergleich zum Vorquartal) an. Die Inves-
titionen bleiben insgesamt unverändert. Während 
sich der Zuwachs bei den Ausrüstungsinvestitio-
nen nach kräftigen Anstiegen vom  1. bis 3.  Quar-
tal etwas abschwächte, gingen die Bauinvestitionen 
das zweite Quartal in Folge zurück. Die Importe 
von Waren und Dienstleistungen erhöhten sich im 

Vergleich zum Vorquartal um  2,0 %, die Exporte 
um 2,7 %.

Die gute konjunkturelle Lage spiegelt sich auch 
im Steueraufkommen für den Monat Februar wi-
der. Getragen von der positiven Entwicklung bei 
Beschäftigung und Löhnen setzte sich das robuste 
und dynamische Wachstum des Lohnsteuerauf-
kommens der vergangenen Monate mit einem Plus 
von  6,7 % gegenüber dem Vorjahr fort. Auch die 
Steuern vom Umsatz verbuchten einen starken Zu-
wachs von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Warenexporte und -importe im 
Januar leicht rückläufig

Die nominalen Warenausfuhren zeigten im Ja-
nuar einen leichten Rückgang (saisonbereinigt 
um 0,5 % gegenüber dem Vormonat). Der aussage-
kräftigere Dreimonatsvergleich zeigt jedoch nach 
wie vor eine deutliche Aufwärtstendenz an (+3,6 %). 
Auch das Vorjahresniveau wurde im Januar erneut 
überschritten (+8,6 %).

Wie die Warenexporte gingen auch die Importe im 
Januar im Vormonatsvergleich leicht zurück (sai-
sonbereinigt -0,5 % nach einem Anstieg von +1,1 % 
im Dezember). Der Dreimonatsdurchschnitt zeigt 
auch hier eine Aufwärtsbewegung  (+3,6 %). In der 
Vorjahresbetrachtung übertrafen die Importe das 
Niveau von Januar 2017 um 6,7 %. Da die Exporte 
vergleichsweise stärker stiegen, kam es zu einem 
leichten Anstieg des Handelsbilanzsaldos gegen-
über dem Januar des Vorjahres. Er überschritt mit 
19,6 Mrd. € das entsprechende Vorjahresniveau um 
3,9 Mrd. € (nach Ursprungswerten, mit Ergänzun-
gen zum Außenhandel). Der Leistungsbilanzüber-
schuss lag im Januar mit 22,0 Mrd. € um 10,1 Mrd. € 
über dem Niveau vom Januar  2017. Im Gesamt-
jahr  2017 war der Leistungsbilanzsaldo leicht 

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2017 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

2. Q 17 3. Q 17 4. Q 17 2. Q 17 3. Q 17 4. Q 17

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 113,3 +2,2 +0,6 +0,7 +0,6 +1,0 +2,2 +2,3 

Jeweilige Preise 3.263 +3,8 +1,5 +1,4 +0,7 +2,6 +4,3 +4,0 

Einkommen

Volkseinkommen 2.434 +4,1 +0,8 +1,2 +0,5 +2,7 +5,2 +4,5 

Arbeitnehmerentgelte 1.670 +4,3 +0,9 +1,1 +1,2 +4,4 +4,5 +4,2 

Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen

765 +3,6 +0,5 +1,5 -0,9 -1,0 +6,3 +5,1 

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.875 +3,9 +0,9 +0,4 +0,5 +3,8 +4,1 +3,2 

Bruttolöhne und -gehälter 1.370 +4,5 +0,9 +1,4 +0,7 +4,5 +4,7 +4,3 

Sparen der privaten Haushalte 190 +5,6 +0,9 +3,2 +2,5 +2,9 +6,7 +6,0 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2017 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Dez 17 Jan 18
Zweimonats-
durchschnitt Dez 17 Jan 18

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.279 +6,2 -0,0 -0,5 +1,8 +3,6 +8,6 +6,1 

Waren-Importe 1.034 +8,3 +1,1 -0,5 +1,9 +4,7 +6,7 +5,7 

In konstanten Preisen

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015=100)

104,9 +3,3 -0,5 -0,1 +0,8 +6,2 +5,5 +5,9 

Industrie³ 104,8 +3,6 -0,5 +0,6 +1,5 +7,8 +6,4 +7,1 

Bauhauptgewerbe 108,7 +3,2 -1,5 -2,2 -2,2 +1,8 +5,3 +3,0 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015=100)

Industrie³ 104,6 +1,5 +0,0 -0,2 +1,4 +8,6 +6,3 +7,5 

Inland 102,3 +2,6 +0,3 +0,0 +1,3 +5,5 +5,1 +5,3 

Ausland 106,8 +5,6 -0,2 -0,4 +1,6 +11,6 +7,6 +9,7 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 107,0 +5,6 +3,0 -3,9 +0,9 +7,9 +8,2 +8,0 

Inland 104,3 +3,9 +0,9 -2,8 -0,4 +0,0 +6,4 +3,2 

Ausland 109,0 +6,9 +4,4 -4,6 +1,8 +13,4 +9,4 +11,5 

Bauhauptgewerbe 133,0 +3,6 +16,8 . +18,5 +21,5 . +13,3 

Umsätze im Handel  
(Index 2015=100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

103,8 +1,3 -0,5 -1,0 -0,2 -0,7 +2,4 +0,6 

Handel mit Kfz 123,2 +4,2 -0,8 . +2,3 +0,7 . +3,9 

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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von 8,2 % auf 7,9 % des BIP gefallen. Nach Regionen 
betrachtet stiegen die Exporte in Länder der Euro-
päischen Union (EU) im Jahr 2017 um 6,3 % gegen-
über dem Vorjahr (Euroraum  +7,0 %; Nicht-Euro-
raum: +5,1 %) und in Drittländer um 6,2 %. Die EU 
blieb der wichtigste Handelspartner mit einem Ex-
portanteil von rund 59 %. Außerhalb der EU gingen 
die meisten Exporte in die USA (8,7 %). Die Einfuh-
ren aus EU-Ländern lagen im Jahr  2017 um  7,2 % 
über dem Vorjahresniveau (Euroraum:  +6,4 %; 
Nicht-Euroraum: +8,6 %).

Die Aussichten für die deutsche Exportentwick-
lung sind trotz des schwachen Jahresbeginns wei-
terhin günstig. Das weltwirtschaftliche Umfeld ist 
weiterhin positiv; der wirtschaftliche Aufschwung 
in der EU und dem Euroraum setzt sich fort. Die in 
die Zukunft gerichteten nationalen Konjunktur-
daten haben sich am aktuellen Rand dennoch et-
was abgeschwächt. Die ifo Exporterwartungen der 
Unternehmen gingen im Februar zum dritten Mal 

in Folge zurück, sind jedoch weiterhin positiv und 
deutlich oberhalb des langfristigen Durchschnitts. 
Bei den Auftragseingängen aus dem Ausland wurde 
der starke Anstieg des Vormonats etwa in gleicher 
Größenordnung zurückgenommen. Auch hier ist 
jedoch ein Aufwärtstrend zu beobachten und der 
Vorjahreswert wird deutlich überschritten.

Insgesamt signalisieren die Konjunkturindikato-
ren eine weiterhin robuste Exportentwicklung. Zu-
gleich dürften sie eine Normalisierung der Export-
tätigkeit nach einem starken 4. Quartal 2017 sowie 
eine entsprechende Anpassung der Erwartungen 
widerspiegeln. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich 
die jüngsten Entwicklungen in der Zollpolitik der 
USA auf den deutschen Außenhandel und die Ex-
porterwartungen auswirken. Die Unsicherheit mit 
Blick auf mögliche protektionistische Maßnahmen 
und Gegenmaßnahmen stellt vorerst ein Risiko für 
den Außenhandel dar.

Arbeitsmarkt

2017 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Dez 17 Jan 18 Feb 18 Dez 17 Jan 18 Feb 18

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,5 -5,9 -30 -25 -22 -183 -207 -216

Erwerbstätige, Inland 44,3 +1,5 +69 +60 . +641 +625 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte

32,3 +2,3 +68 . . +711 . .

Preisindizes 
2010 = 100

2017 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Dez 17 Jan 18 Feb 18 Dez 17 Jan 18 Feb 18

Importpreise 101,5 +3,8 +0,3 +0,5 . +1,1 +0,7 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 104,8 +2,7 +0,2 +0,5 . +2,3 +2,1 .

Verbraucherpreise 109,3 +1,7 +0,6 -0,7 +0,5 +1,7 +1,6 +1,4 

ifo Geschäftsklima 
gewerbliche Wirtschaft

saisonbereinigte Salden

Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18

Klima +24,9 +24,6 +23,3 +26,3 +27,6 +26,9 +27,7 +23,4 

Geschäftslage +39,4 +37,5 +35,6 +37,7 +37,0 +38,7 +43,0 +40,2 

Geschäftserwartungen +11,3 +12,4 +11,6 +15,4 +18,6 +15,7 +13,3 +7,7 

1 Stand: Februar 2018.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

Noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Industrieproduktion zu Jahresbe-
ginn weiter in Aufwärtsbewegung

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ver-
lief im Januar gegenüber dem Vormonat saisonbe-
reinigt annähernd konstant. Es zeigte sich lediglich 
ein geringfügiger Rückgang von 0,1 %. Im Zweimo-
natsvergleich gegenüber der Vorperiode ist die Pro-
duktion weiter spürbar aufwärtsgerichtet (+0,8 %).

Die Industrieproduktion stieg im Januar saisonbe-
reinigt um  0,6 % gegenüber dem Vormonat nach 
einem Rückgang im Dezember  (-0,5 %). Der Zwei-
monatsdurchschnitt der Industrieproduktion ist 
mit  +1,5 % gegenüber der Vorperiode weiter po-
sitiv. Dies gilt für alle drei Güterkategorien (In-
vestitionsgüter  +2,2 %, Vorleistungsgüter  +1,0 %, 
Konsumgüter +0,8 %).

Der Umsatz in der Industrie nahm in Januar saison-
bereinigt geringfügig um 0,2 % ab. Während die In-
landsumsätze unverändert verliefen (+0,0 % gegen-
über dem Vormonat), fielen die Auslandsumsätze 
etwas schwächer aus (-0,4 % gegenüber dem Vor-
monat). Im Zweimonatsvergleich gegenüber der 
Vorperiode waren die Gesamtumsätze im Januar 
weiterhin aufwärtsgerichtet (+1,4 %).

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe 
nahmen im Januar saisonbereinigt um  3,9 % ge-
genüber dem Vormonat ab, nach einem spürba-
ren Anstieg im Dezember  (+3,0 %). Dabei schlug 
insbesondere der Rückgang der Auslandsbestel-
lungen zu Buche (-4,6 % gegenüber dem Vormo-
nat). Es verringerten sich die Auftragseingänge aus 
dem Euroraum um  5,9 %; die Auftragseingänge 
aus dem restlichen Ausland nahmen um 3,8 % ge-
genüber Dezember  2017 ab. Die Inlandsnachfrage 
nach industriellen Erzeugnissen reduzierte sich 
leicht (-2,8 % gegenüber dem Vormonat). Bei den 
Herstellern von Vorleistungsgütern sank der Auf-
tragseingang im Januar um  3,3 % gegenüber dem 
Vormonat. Investitionsgüterbestellungen verbuch-
ten einen Rückgang von 5,0 %, Konsumgüterorders 
stiegen hingegen um 2,4 % an.

Die Bauproduktion ist im Januar erneut gesunken 
(saisonbereinigt -2,2 % gegenüber dem Vormonat), 
nach -1,5 % im Dezember. Im Zweimonatsvergleich 
gegenüber der Vorperiode ergibt sich so weiterhin 
eine abnehmende Tendenz (-2,2 %).

Der aktuelle Verlauf der Industrieproduktion und 
die in der Tendenz weiter dynamische Nachfrage 
nach Industrieerzeugnissen des Verarbeitenden 
Gewerbes deuten auf eine weiterhin expandie-
rende Produktionstätigkeit und somit auf eine so-
lide Industriekonjunktur hin.

Verringerte Wachstumsdynamik 
beim privaten Konsum

Zum Jahresende  2017 hatte sich der private Kon-
sum etwas schwächer gezeigt als zu Anfang des 
vergangenen Jahres. Während für die ersten beiden 
Quartale saison- und preisbereinigte Wachstums-
raten von  0,8 % beziehungsweise  0,9 % verbucht 
werden konnten, nahmen die privaten Konsum-
ausgaben im 3. Quartal um 0,2 % ab und verliefen 
im 4. Quartal konstant.

Laut dem Statistischen Bundesamt stiegen die pri-
vaten Konsumausgaben im Jahr 2017 in jeweiligen 
Preisen um 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist 
der größte Zuwachs seit  1994. Preisbereinigt nah-
men die privaten Konsumausgaben im Vergleich 
zum Vorjahr um  1,9 % zu. Insgesamt verläuft der 
private Verbrauch somit weiterhin sehr solide.

Auch die Rahmenbedingungen für den privaten 
Konsum bleiben weiterhin günstig. Steigende Be-
schäftigung und Einkommen, ein moderater Ver-
braucherpreisanstieg und niedrige Zinsen dürf-
ten auch im Jahr  2018 stützend wirken. Laut der 
GfK-Konsumklimastudie liegt das Konsumklima 
im historischen Vergleich weiterhin auf hohem 
Niveau und die Konsumenten bleiben in Kauf-
laune. Der leichte Rückgang des vorausschauen-
den Indikators für April ist dabei auf gesunkene 
Einkommenserwartungen zurückzuführen. Die 
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Konjunkturerwartung und Anschaffungsneigung 
nehmen nach den Verlusten im Vormonat wieder 
zu.

Die Bundesregierung erwartet in ihrer Jahrespro-
jektion wie bereits im Vorjahr einen Anstieg des 
preisbereinigten privaten Konsums um  1,9 % ge-
genüber dem Vorjahr.

Arbeitsmarktentwicklung im 
Februar weiter positiv

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
setzte sich im Februar mit einem weiteren Rück-
gang der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit fort. 
Im Februar waren nach Ursprungswerten 2,55 Mil-
lionen Personen als arbeitslos registriert. Das wa-
ren rund 24.000 Personen weniger als im Vormonat 
und 216.000 Personen weniger als vor einem Jahr. 
Die entsprechende Arbeitslosenquote lag bei 5,7 % 
(0,6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr). Die sai-
sonbereinigte Arbeitslosenzahl sank erneut deut-
lich um 22.000  Personen. Die Arbeitslosenquote 
liegt saisonal bereinigt bei  5,4 %. Die Zahl der Er-
werbslosen (nach Konzept der International La-
bour Organization und Ursprungszahlen) betrug 
im Januar  2018 1,57  Millionen Personen und die 
Erwerbslosenquote 3,6 %.

Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in ent-
lastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksich-
tigt, ist saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat 
um 32.000 Personen gesunken. Die Zahl der Lang-
zeitarbeitslosen und ihr Anteil an allen Arbeitslo-
sen (33,7 %) gingen gegenüber dem Vorjahr weiter 
zurück.

Der Beschäftigungsaufbau folgte im Januar wei-
ter seinem stabilen Aufwärtstrend. Bereinigt um 
saisonale Einflüsse nahm die Erwerbstätigen-
zahl um 60.000  Personen gegenüber dem Vormo-
nat zu (nach +69.000 Personen im Dezember). Laut 
dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
könnte dies neben der günstigen konjunkturellen 

Entwicklung auch auf die relativ milde Wetterlage 
zu Beginn des Jahres zurückzuführen sein. Seit No-
vember 2017 waren bei der Erwerbstätigkeit kräf-
tige Zuwächse von monatlich 60.000 Personen und 
mehr zu verzeichnen. Die Zahl der Erwerbstätigen 
(Inlandskonzept und Ursprungswerte) erreichte im 
Januar 44,3 Millionen Personen (625.000 Personen 
oder +1,4 % mehr als im Vorjahr).

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
(Daten bis Dezember) trug mit einem Plus von 
68.000  Personen wie in den Vormonaten haupt-
sächlich zum Wachstum der Erwerbstätigkeit bei. 
Sie erreichte im Dezember (nach Hochrechnung 
der  BA) ein Niveau von 32,6  Millionen Personen, 
711.000 Personen mehr als im Vorjahr. Die größten 
Zuwächse zeigten sich im Vorjahresvergleich er-
neut in den Bereichen qualifizierte Unternehmens-
dienstleister sowie Pflege und Soziales.

Die in die Zukunft gerichteten Arbeitsmarktin-
dikatoren sprechen für eine anhaltend positive 
Entwicklung. Die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten in den Unternehmen ist weiterhin hoch. Im 
Februar waren 764.000  offene Arbeitsstellen bei 
der  BA gemeldet, 90.000  Stellen mehr als vor ei-
nem Jahr. Der Stellenindex der  BA zeigt eine im 
Vorjahresvergleich hohe Arbeitskräftenachfrage 
im Verarbeitenden Gewerbe und im Wirtschafts-
zweig Information und Kommunikation an. Das 
IAB-Arbeitsmarktbarometer lässt für die kom-
menden Monate ein Rekordbeschäftigungsplus 
erwarten. Die Arbeitslosigkeit dürfte damit wei-
ter sinken.

Verbraucherpreisanstieg im 
Februar leicht abgeschwächt

Der Verbraucherpreisindex ist nach Berechnun-
gen des Statistischen Bundesamts im Februar 2018 
im Vorjahresvergleich um 1,4 % angestiegen (nach 
+1,6 % im Januar und +1,7 % im Dezember). Im Jah-
resdurchschnitt für  2017 waren die Verbraucher-
preise gegenüber dem Vorjahr um 1,8 % gestiegen. 
Im Februar  2018 nahmen die Energiepreise ge-
genüber dem Vorjahr um  0,1 % zu. Die Preise für 
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima 

Salden  

Quellen: Statistisches Bundesamt, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Nahrungsmittel stiegen um  1,1 %. Die Dienstleis-
tungspreise erhöhten sich im Februar um  1,6 %. 
Dabei nahmen Wohnungsmieten im selben Maß 
zu (+1,6 %). Der harmonisierte Verbraucherpreisin-
dex für Deutschland stieg im Februar 2018 um vor-
aussichtlich 1,2 % gegenüber Februar 2017 an.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lagen 
im Januar 2018 um 2,1 % höher als im Januar 2017. 
Im Dezember  2017 hatte die Jahresveränderungs-
rate  +2,3 % betragen. Im Jahresdurchschnitt  2017 

waren die Erzeugerpreise um 2,6 % gegenüber dem 
Vorjahr gestiegen. Im Januar wirkte sich die Preis-
entwicklung bei Vorleistungsgütern (+3,1 % gegen-
über dem Vorjahr) am stärksten aus (insbesondere 
bei Stahl). Energie war im Januar  2018 um  2,2 % 
teurer als im Januar des Vorjahres. Ohne Energie 
stiegen die Erzeugerpreise um 2,1 %.

Die Importpreise waren im Januar  2018 um  0,7 % 
höher als im Vorjahr. Dies war der niedrigste 
Preisanstieg seit November  2016  (+0,3 %). Im 
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Dezember  2017 lag die Veränderungsrate gegen-
über dem Vorjahr bei  +1,1 %. Der Anstieg der Im-
portpreise gegenüber dem Vorjahr war vor allem 
durch die Entwicklung der Einfuhrpreise für Ener-
gie beeinflusst. Energiegüter waren im Januar 2018 
um 9,2 % teurer als im Januar 2017. Der Index der 

Importpreise ohne Energie lag im Januar  2018 
um 0,4 % niedriger als im Januar vor einem Jahr.

Für das Gesamtjahr 2018 erwartet die Bundesregie-
rung in ihrer aktuellen Jahresprojektion einen An-
stieg der Verbraucherpreise um 1,7 %.
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Steuereinnahmen im Februar 2018

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) sind im Februar 2018 mit 8,1 % gegenüber 
dem Februar  2017 erheblich angestiegen. Grund-
lage dieser Entwicklung war der kräftige Zuwachs 
des Aufkommens bei den gemeinschaftlichen Steu-
ern um 8,2 %. Neben den aufkommensstarken Steu-
ern vom Umsatz und der Lohnsteuer verzeichnete 
auch die Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge ein beträchtliches Einnahmeplus. Zu-
dem zeigte sich bei den Bundessteuern ein deut-
licher Aufkommensanstieg (+9,4 %) insbesondere 
infolge einer kassentechnisch bedingten Verschie-
bung von Versicherungsteuereinnahmen vom Vor-
monat in den aktuellen Berichtsmonat. Bei den 
Ländersteuern zeigte sich ein moderater Zuwachs 
von 1,3 %.

EU-Eigenmittel

Im aktuellen Berichtsmonat stiegen die Zahlun-
gen von EU-Eigenmitteln inklusive der Zölle  – 
ausgehend von einer schwachen Vorjahresbasis  – 
um  46,3 % auf rund  4,0  Mrd. €. Im Vorjahr wurde 
Deutschland mit der Umsetzung des Eigenmittel-
beschlusses ein Rabatt für die Mehrwertsteuer-Ei-
genmittel gewährt. Dadurch verringerten sich die 
Abführungen im Jahr 2017 deutlich. Des Weiteren 
fiel der Jahresbeitrag an BNE-Eigenmitteln im be-
schlossenen EU-Haushalt  2017 ebenfalls deutlich 
geringer aus. Insgesamt waren somit im Jahr 2017 
deutlich niedrigere EU-Eigenmittelzahlungen des 
Bundes an die Europäische Union (EU) zu leisten. 
Die Mittelabrufe durch die EU orientieren sich an 
dem für das Jahr  2018 vorgesehenen Finanzrah-
men. Unterjährige Schwankungen ergeben sich 
aufgrund des jeweiligen Finanzierungsbedarfs 
der EU.

Gesamtüberblick kumuliert bis 
Februar 2018

In den Monaten Januar und Februar  2018 ist das 
Steueraufkommen insgesamt um  5,6 % gestiegen. 
Die gemeinschaftlichen Steuern stiegen um 6,3 %, 
die Bundessteuern um  3,0 % und die Ländersteu-
ern um 2,4 %.

Verteilung auf Bund, Länder und 
Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen stiegen 
im Februar 2018 um 4,8 % gegenüber Februar 2017. 
Die Steuereinnahmen der Länder stiegen mit 6,3 % 
deutlich stärker als das Aufkommen der Länder-
steuern. Grund war das kräftige Wachstum des 
Länderanteils an den gemeinschaftlichen Steuern. 
Der Zuwachs der EU-Eigenmittelabführungen aus 
dem Bundeshaushalt schwächte die Dynamik in 
der Entwicklung der Steuereinnahmen des Bun-
des erheblich ab. Die Einnahmen der Gemeinden 
aus ihrem Anteil an den gemeinschaftlichen Steu-
ern stiegen um 13,4 %.

Gemeinschaftliche Steuern

Lohnsteuer

Das Lohnsteueraufkommen konnte im Berichts-
monat erneut einen kräftigen Zuwachs verbuchen. 
Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer stieg im Fe-
bruar 2018 um 5,2 % gegenüber Februar 2017. Die 
gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hielt wei-
ter an. Das aus dem Lohnsteueraufkommen ge-
zahlte Kindergeld stieg gegenüber dem Vergleichs-
monat des Vorjahres nur leicht um 0,2 %. Allerdings 
führte eine Veränderung der statistischen Daten-
grundlage in einem Land zu einer beträchtlichen 
Verzerrung der Zahlen. Ohne diesen Effekt würde 

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
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2018

Januar
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Januar bis 
Februar

Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Schätzungen 
für 20184

Veränderung 
ggü. Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Gemeinschaftliche Steuern

Lohnsteuer² 15.732 +6,7 33.038 +5,9 205.200 +4,9

Veranlagte Einkommensteuer 1.287 +23,7 2.271 +12,6 60.950 +2,6

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 626 +28,1 2.159 +9,7 19.880  -5,0

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge (einschließlich ehemaligen 
Zinsabschlags)

1.390 +62,6 2.656 +32,7 7.500 +2,3

Körperschaftsteuer 486 +33,1 1.259 +84,2 30.650 +4,8

Steuern vom Umsatz 24.142 +5,9 43.215 +3,9 234.450 +3,6

Gewerbesteuerumlage 147  -21,8 165  -34,0 4.718 +0,7

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 39 +20,6 105  -40,3 3.868  -0,7

Gemeinschaftliche Steuern insgesamt 43.848 +8,2 84.869 +6,3 567.216 +3,6

Bundessteuern

Energiesteuer 1.436  -1,8 1.715  -1,4 41.000  -0,1

Tabaksteuer 991 +2,0 1.323  -5,7 14.360  -0,3

Alkoholsteuer (vormals Branntweinsteuer) 228  -4,6 449  -0,9 2.080  -0,6

Versicherungsteuer 4.820 +17,7 5.653 +3,6 13.520 +1,9

Stromsteuer 546 +9,7 1.132 +10,5 6.930  -0,2

Kraftfahrzeugsteuer 739 +0,8 1.644 +1,7 9.010 +0,7

Luftverkehrsteuer 74 +2,7 110  -2,1 1.175 +4,9

Kernbrennstoffsteuer 0 X -0 X 0 X

Solidaritätszuschlag 1.138 +10,2 2.360 +9,2 18.450 +2,8

Übrige Bundessteuern 137  -2,5 276 +4,7 1.463 +1,2

Bundessteuern insgesamt 10.109 +9,4 14.661 +3,0 107.988 +8,1

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 453  -4,3 939  -5,5 5.767  -5,7

Grunderwerbsteuer 1.131 +3,5 2.353 +7,1 13.820 +5,2

Rennwett- und Lotteriesteuer 150 +0,5 324  -4,8 1.881 +2,4

Biersteuer 44 +8,5 98 +3,1 659  -0,8

Sonstige Ländersteuern 30 +4,3 52 +6,2 465 +3,1

Ländersteuern insgesamt 1.808 +1,3 3.767 +2,4 22.592 +1,7

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr1
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2018

Januar
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Januar bis 
Februar

Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Schätzungen 
für 20184

Veränderung 
ggü. Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

EU-Eigenmittel

Zölle 476 +1,5 819  -1,4 5.250 +3,7

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 342 +44,7 522 +20,6 2.510 +6,3

BNE-Eigenmittel 3.162 +56,9 3.329 X 24.440 +71,4

EU-Eigenmittel insgesamt 3.980 +46,3 4.671 +1.519,5 32.200 +48,5

Bund³ 25.024 +4,8 46.176  -3,4 315.797 +2,1

Länder³ 23.739 +6,3 46.260 +4,8 306.787 +2,8

EU 3.980 +46,3 4.671 +1.519,5 32.200 +48,5

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.499 +13,4 7.009 +10,6 48.262 +6,9

Steueraufkommen insgesamt (ohne Ge-
meindesteuern)

56.241 +8,1 104.115 +5,6 703.046 +4,2

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im laufenden 
Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom November 2017.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr1

die Zunahme beim Kindergeld circa 3½ % betragen. 
Der Anstieg der Lohnsteuer brutto würde damit bei 
circa  5,8 % liegen. Das kassenmäßige Lohnsteu-
eraufkommen ist von diesem Effekt nicht betrof-
fen. Per saldo ergab sich eine Erhöhung des kassen-
mäßigen Lohnsteueraufkommens gegenüber dem 
Vorjahresmonat um 6,7 %. Im Zeitraum Januar bis 
Februar  2018 stieg das kassenmäßige Lohnsteuer-
aufkommen um 5,9 %.

Körperschaftsteuer

Die Körperschaftsteuer brutto stieg im Feb-
ruar  2018 gegenüber dem Vorjahr deutlich  – auf 
einem allerdings niedrigen Aufkommensniveau  – 
um 31,7 %. Das Aufkommen im Februar wird vom 
Ergebnis der Veranlagungstätigkeit geprägt. Der 
Saldo aus Nachzahlungen und Erstattungen blieb 
gegenüber dem Vorjahresmonat nahezu unverän-
dert. Der Aufkommenszuwachs resultierte aus dem 
Anstieg der nachträglichen Vorauszahlungen. Bei 
der Investitionszulage zeigte sich in diesem Monat 
im Saldo ein geringer Rückzahlungsbetrag. Nach 

Verrechnung der Investitionszulage ergab sich ein 
Wachstum des kassenmäßigen Körperschaftsteu-
eraufkommens im Februar  2018 von  33,1 %. Im 
Zeitraum Januar bis Februar 2018 stieg das kassen-
mäßige Körperschaftsteueraufkommen um 84,2 %.

Veranlagte Einkommensteuer

Das Steueraufkommen der veranlagten Einkom-
mensteuer brutto stieg im Vorjahresvergleich 
um  12,1 %. Die Veranlagung führte zu einem er-
heblichen Anstieg der nachträglichen Vorauszah-
lungen von rund  30 %. Damit wurde die negative 
Entwicklung im Saldo aus Nachzahlungen und Er-
stattungen kompensiert, sodass ein deutlich höhe-
res Veranlagungsergebnis als im Vorjahresmonat 
zu verzeichnen war. Nach Abzug der Arbeitnehme-
rerstattungen sowie der Investitions- und Eigen-
heimzulagen ergab sich per saldo im Februar 2018 
eine Zunahme des kassenmäßigen Einkommen-
steueraufkommens um 23,7 %. Im Zeitraum Januar 
bis Februar 2018 stieg das kassenmäßige Aufkom-
men der veranlagten Einkommensteuer um 12,6 %.



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

55

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
März 2018Steuereinnahmen im Februar 2018

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Berichtsmonat ergab sich ein Zuwachs des 
Bruttoaufkommens der nicht veranlagten Steu-
ern vom Ertrag von 5,4 % gegenüber der Vorjahres-
basis. Verbunden mit dem Rückgang der aus dem 
Aufkommen geleisteten Erstattungen durch das 
Bundeszentralamt für Steuern um  39,9 % ergab 
sich ein Zuwachs des Kassenaufkommens der nicht 
veranlagten Steuern von Ertrag im Berichtmonat 
um  28,1 %. Im Zeitraum Januar bis Februar  2018 
stieg das kassenmäßige Aufkommen der nicht ver-
anlagten Steuern vom Ertrag um 9,7 %.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Steueraufkommen aus der Abgeltungsteuer 
auf Zins- und Veräußerungsgewinne verzeich-
nete im aktuellen Berichtsmonat einen Anstieg 
um 62,6 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der 
starke Zuwachs beruht vermutlich auf der Zu-
nahme der Veräußerungsgewinne. Über die Auf-
teilung des Aufkommens auf Einnahmen aus 
Veräußerungsgewinnen und Einnahmen aus Zins-
erträgen liegen mangels statistischer Daten keine 
gesicherten Erkenntnisse vor. Im Zeitraum Januar 
bis Februar 2018 stieg das kassenmäßige Aufkom-
men aus Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge um 32,7 %.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz wies im 
Februar 2018 einen deutlichen Zuwachs von 5,9 % 
auf starker Vorjahresbasis auf. Das Aufkommen der 

Binnenumsatzsteuer stieg um  4,3 %, das der Ein-
fuhrumsatzsteuer um  11,9 % gegenüber dem Vor-
jahresmonat. Im Zeitraum Januar bis Februar 2018 
stieg das kassenmäßige Aufkommen der Steuern 
vom Umsatz um 3,9 %.

Bundessteuern

Das Aufkommen der Bundessteuern stieg im Feb-
ruar  2018 um  9,4 %. Der deutliche Aufkommens-
anstieg bei den Bundessteuern ist Folge einer 
kassentechnisch bedingten Verschiebung von Ver-
sicherungsteuereinnahmen in den aktuellen Be-
richtsmonat. Nach einem Rückgang von  38,8 % 
im Januar wies das Aufkommen der Versicherung-
steuer im aktuellen Berichtsmonat einen Zuwachs 
von  17,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat auf. 
Weitere Zuwächse waren beim Solidaritätszuschlag 
(+10,2 %), bei der Stromsteuer (+9,7 %) sowie der Ta-
baksteuer (+2,0 %) zu verzeichnen. Rückgänge ge-
genüber Februar 2017 waren bei der Energiesteuer 
(-  1,8 %), der Alkoholsteuer (ehemals Branntwein-
steuer, -4,6 %) und bei der Schaumweinsteuer 
(-8,3 %) zu beobachten. Die Veränderungen bei 
den übrigen Steuerarten hatten betragsmäßig 
nur geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis der 
Bundessteuern.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern stieg im Feb-
ruar 2018 im Vorjahresvergleich um 1,3 %. Bei der 
Grunderwerbsteuer (+3,5 %), der Rennwett- und 
Lotteriesteuer (+0,5 %), der Biersteuer (+8,5 %) so-
wie der Feuerschutzsteuer (+4,9 %) waren höhere 
Einnahmen zu verzeichnen. Die Erbschaftsteuer 
hingegen wies mit -4,3 % Mindereinnahmen auf.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich Februar 2018

Bis der vom Deutschen Bundestag verabschie-
dete Haushalt 2018 im Bundesgesetzblatt verkün-
det ist, gibt es eine vorläufige Haushaltsführung, 
die im Wesentlichen auf Art. 111 Grundgesetz ba-
siert (siehe hierzu Monatsbericht des BMF vom Ja-
nuar  2018 „Vorläufige Haushaltsführung  2018“)1. 
Da somit das Soll des Bundeshaushalts 2018 nicht 
feststeht, können in den folgenden Tabellen auch 
keine Sollwerte dargestellt werden.

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich 
im Zeitraum Januar bis Februar 2018 auf 48,4 Mrd. €. 
Das entsprechende Vorjahresniveau wurde damit 
um  2,9 % beziehungsweise 1,4  Mrd. € unterschrit-
ten. Dabei waren die Steuereinnahmen um  4,0 % 
geringer als im Vergleich zum Zeitraum Januar bis 
Februar des vergangenen Jahres. Dies ist insbeson-
dere auf einen Basiseffekt bei den Bruttonational-
einkommen(BNE)-Eigenmitteln zurückzuführen. 
In den ersten beiden Monaten des Jahres 2017 fie-
len die Zahlungen von BNE-Eigenmitteln an die 
Europäische Union aufgrund von Rabatten sowie 
eines niedrigeren Mittelabrufes im Saldo deutlich 
geringer aus als im gleichen Zeitraum dieses Jahres.

Die sonstigen Einnahmen überschritten bis Ende 
Februar  2018 das entsprechende Vorjahresniveau 
um 0,5 Mrd. €.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen in den 
ersten beiden Monaten dieses Jahres  62,9  Mrd. €. 
Die Ausgaben waren damit um  1,2 % beziehungs-
weise 0,7  Mrd. € höher als im entsprechenden 

1 https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/201803061

Vorjahreszeitraum. In ökonomischer Gliederung 
werden die Ausgaben des Bundeshaushalts nach 
konsumtiven und investiven Ausgaben unterschie-
den. Im Zeitraum Januar bis Februar 2018 lagen die 
konsumtiven Ausgaben um  0,7 % über dem ent-
sprechenden Wert des Vorjahrs. Dies war vor allem 
auf höhere Personalausgaben und einen höheren 
laufenden Sachaufwand (jeweils +1,6 % gegenüber 
dem Vorjahr) zurückzuführen. Auch die laufenden 
Zuweisungen an Verwaltungen waren deutlich hö-
her als vor einem Jahr (+32,0 %). Darin enthalten 
sind u. a. um 43,4 % beziehungsweise 0,8 Mrd. € hö-
here laufende Zuweisungen an die Länder gegen-
über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Die 
Zuschüsse an andere Bereiche waren dagegen et-
was niedriger als vor einem Jahr, was vor allem 
auf geringere Zuschüsse an Unternehmen im Ver-
gleich zum Zeitraum Januar bis Februar  2017 zu-
rückzuführen war (-18,6 %). Die Ausgaben für die 
Sozialversicherungen fielen im gleichen Zeitraum 
jedoch höher aus (+3,0 %). Die Ausgaben für die Be-
reiche Renten und Unterstützungen blieben na-
hezu auf Vorjahresniveau. Dazu trugen um  1,4 % 
niedrigere Ausgaben für Arbeitslosengeld  II und 
gleichzeitig um 5,5 % höhere Ausgaben für Eltern-
geld bei. Darüber hinaus dämpften geringere Zins-
ausgaben gegenüber dem Vorjahr die Zunahme 
der konsumtiven Ausgaben leicht. Die investi-
ven Ausgaben überschritten im Zeitraum Januar 
bis Februar  2018 das entsprechende Vorjahresni-
veau deutlich (+8,0 %). Dies resultiert vor allem 
aus höheren Ausgaben für Finanzierungshilfen 
insbesondere durch höhere Zuweisungen für In-
vestitionen an das Sondervermögen „Kinderbe-
treuungsausbau“ und höhere Zuschüsse an sons-
tige Bereiche im Vergleich zum entsprechenden 
Vorjahresniveau. Die Ausgaben für Sachinvestiti-
onen unterschritten den entsprechenden Vorjah-
resstand leicht. Stützend wirkten dabei jedoch mit 
einem Plus von  2,3 % gegenüber dem Vorjahr die 
Ausgaben für Baumaßnahmen.
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Ist 2017
Ist-Entwicklung1

Januar bis Februar 2018

Ausgaben (Mrd. €)² 325,4 62,9

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +1,2

Einnahmen (Mrd. €)² 330,4 48,4

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -2,9

Steuereinnahmen (Mrd. €) 309,4 45,0

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -4,0

Finanzierungssaldo (Mrd. €) 5,0 -14,5

Deckung/Verwendung: -5,0 14,5

Kassenmittel (Mrd. €) - 53,4

Münzeinnahmen (Mrd. €) 0,3 -0,2

Saldo der Rücklagenbewegungen 5,3 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo³ (Mrd. €) 0,0 -38,7

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Ohne Einnahmen und Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung des Bundeshaushalts

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum Januar bis Februar 2018 wies der Bun-
deshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 14,5 Mrd. € 
auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im Laufe 
des Haushaltsjahres starken Schwankungen und 
beeinflussen somit die eingesetzten Kassenmittel 
in den einzelnen Monaten in unterschiedlichem 

Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im Jah-
resverlauf in der Regel starke Schwankungen. Die 
unterjährige Entwicklung des Finanzierungssaldos 
und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind daher 
keine Indikatoren, aus denen sich die erforderliche 
Nettokreditaufnahme und der Finanzierungssaldo 
am Jahresende errechnen lassen. Dies gilt in beson-
derem Maße zu Beginn eines Jahres. Dabei ist zu-
sätzlich die derzeit noch vorläufige Haushaltsfüh-
rung zu beachten.
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Ist  
2017

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr

Januar bis 
Februar 

2017

Januar bis 
Februar 

2018

in Mio. € Anteil in % in Mio. € in %

Allgemeine Dienste 77.006  23,7 12.541 12.662 +1,0

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 8.330  2,6 1.590 1.271  -20,0

Verteidigung 36.419  11,2 5.756 5.966 +3,7

Politische Führung, zentrale Verwaltung 15.858  4,9 2.972 3.129 +5,3

Finanzverwaltung 4.554  1,4 712 739 +3,7

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle Angelegenheiten 22.984  7,1 3.031 2.191  -27,7

Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende 3.603  1,1 767 627  -18,3

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

12.268  3,8 1.012 991  -2,2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 168.801  51,9 33.716 35.455 +5,2

Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung 111.703  34,3 25.172 25.909 +2,9

Arbeitsmarktpolitik 37.590  11,6 6.014 5.976  -0,6

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 21.423  6,6 3.808 3.755  -1,4

Leistungen des Bundes für Unterkunft und Heizung nach dem 
SGB II

6.753  2,1 1.025 1.057 +3,1

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 8.296  2,5 1.394 1.483 +6,4

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen 
Ereignissen

1.930  0,6 450 422  -6,2

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 2.303  0,7 298 254  -14,6

Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschafts-
dienste

2.923  0,9 456 411  -10,0

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 2.267  0,7 447 399  -10,9

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.068  0,3 71 44  -37,5

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 4.195  1,3 1.341 1.290  -3,8

Regionale Förderungsmaßnahmen 726  0,2 26 26  -2,2

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 1.532  0,5 1.060 1.034  -2,4

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 21.228  6,5 2.346 2.300  -1,9

Straßen 9.484  2,9 868 886 +2,1

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 7.047  2,2 606 756 +24,8

Allgemeine Finanzwirtschaft 30.532  9,4 8.412 8.351  -0,7

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der Schul-
denaufnahme

17.500  5,4 7.413 7.233  -2,4

Ausgaben insgesamt¹ 325.380  100,0 62.156 62.904 +1,2

1 Ohne Ausgaben durch haushaltstechnische Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen
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Ist  
2017

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr 

Januar bis 
Februar 

2017

Januar bis 
Februar 

2018

in Mio. € Anteil in % in Mio. € in %

Konsumtive Ausgaben 291.367 89,5 58.032 58.451 +0,7

Personalausgaben 31.824 9,8 6.093 6.190 +1,6

Aktivbezüge 23.182 7,1 4.300 4.389 +2,1

Versorgung 8.643 2,7 1.793 1.801 +0,4

Laufender Sachaufwand 28.693 8,8 3.477 3.533 +1,6

Sächliche Verwaltungsaufgaben 1.571 0,5 200 176  -12,0

Militärische Beschaffungen 10.625 3,3 936 1.094 +16,9

Sonstiger laufender Sachaufwand 16.498 5,1 2.341 2.263  -3,3

Zinsausgaben 17.497 5,4 7.413 7.232  -2,4

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 212.582 65,3 40.806 41.270 +1,1

an Verwaltungen 24.814 7,6 2.608 3.443 +32,0

an andere Bereiche 187.768 57,7 38.198 37.827  -1,0

darunter:

Unternehmen 28.527 8,8 5.159 4.198  -18,6

Renten, Unterstützungen u. a. 30.127 9,3 5.361 5.346  -0,3

Sozialversicherungen 117.495 36,1 25.876 26.643 +3,0

Sonstige Vermögensübertragungen 770 0,2 242 225  -7,0

Investive Ausgaben 34.013 10,5 4.125 4.453 +8,0

Finanzierungshilfen 24.170 7,4 3.458 3.793 +9,7

Zuweisungen und Zuschüsse 21.421 6,6 3.242 3.605 +11,2

Darlehensgewährungen, Gewährleistungen 1.221 0,4 104 76  -26,9

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 1.528 0,5 113 113 +0,0

Sachinvestitionen 9.843 3,0 666 660  -0,9

Baumaßnahmen 7.631 2,3 438 448 +2,3

Erwerb von beweglichen Sachen 1.713 0,5 183 177  -3,3

Grunderwerb 499 0,2 46 34  -26,1

Globalansätze 0 0,0 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 325.380 100,0 62.156 62.904 +1,2

1 Ohne Ausgaben durch haushaltstechnische Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten
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Ist  
2017

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr 

Januar bis 
Februar 

2017

Januar bis 
Februar 

2018

in Mio. € Anteil in % in Mio. € in %

Steuern 309.376 93,6 46.870 44.985  -4,0

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 252.630 76,5 35.739 37.855 +5,9

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungser-
träge)

136.685 41,4 14.637 16.137 +10,2

davon:

Lohnsteuer 83.121 25,2 11.583 12.298 +6,2

Veranlagte Einkommensteuer 25.256 7,6 856 965 +12,7

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 10.451 3,2 975 1.076 +10,4

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 3.227 1,0 881 1.169 +32,7

Körperschaftsteuer 14.629 4,4 342 629 +83,9

Steuern vom Umsatz 114.005 34,5 20.997 21.649 +3,1

Gewerbesteuerumlage 1.941 0,6 105 70  -33,3

Energiesteuer 41.022 12,4 1.740 1.715  -1,4

Tabaksteuer 14.399 4,4 1.402 1.323  -5,6

Solidaritätszuschlag 17.953 5,4 2.162 2.360 +9,2

Versicherungsteuer 13.269 4,0 5.455 5.653 +3,6

Stromsteuer 6.944 2,1 1.024 1.132 +10,5

Kraftfahrzeugsteuer 8.948 2,7 1.617 1.644 +1,7

Kernbrennstoffsteuer -7.262 -2,2 0 0 X

Alkoholsteuer 2.096 0,6 453 449  -0,9

Kaffeesteuer 1.057 0,3 170 167  -1,8

Luftverkehrsteuer 1.121 0,3 112 110  -1,8

Ergänzungszuweisungen an Länder -9.229 -2,8 0 -15 X

BNE-Eigenmittel der EU -14.258 -4,3 976 -3.329 X

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU -2.362 -0,7 -433 -522 +20,6

Zuweisungen an Länder für ÖPNV -8.348 -2,5 -1.391 -1.416 +1,8

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und Lkw-Maut -8.992 -2,7 -2.248 -2.248 +0,0

Sonstige Einnahmen 21.025 6,4 2.947 3.402 +15,4

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 3.868 1,2 43 42  -2,3

Zinseinnahmen 344 0,1 21 43 +104,8

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, Privatisierungserlöse 1.786 0,5 51 111 +117,6

Einnahmen insgesamt¹ 330.401 100,0 49.817 48.387  -2,9

1 Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Einnahmen des Bundes
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März 2018

Finanzmärkte und Kreditaufnahme des Bundes

Entwicklung von Schulden, 
Kreditaufnahme, Tilgungen 
und Zinsen 

Im Februar  2018 wurden für den Bundeshaushalt 
und seine Sondervermögen insgesamt Kredite im 
Volumen von 18,0 Mrd. € aufgenommen. Der Schul-
dendienst betrug 19,8 Mrd. €, davon 19,1 Mrd. € für 
Tilgungen und 0,7  Mrd. € für Zinszahlungen. Der 
Schuldenstand zum 28.  Februar  2018 hat sich ge-
genüber Ende Dezember  2017 um 2,8  Mrd. € auf 
1.083,5 Mrd. € verringert.

Von den Schulden wurden für die Finanzierung des 
Bundeshaushalts 1.042,1 Mrd. €, des Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds 22,4  Mrd. € und des Investi-
tions- und Tilgungsfonds 18,9 Mrd. € verwendet.

Die Schwerpunkte der Kreditaufnahme lagen auf 
den Emissionen einer Bundesschatzanweisung 
mit einem Nominalvolumen von 5  Mrd. €, einer 
10-jährigen Bundesanleihe mit einem Nominal-
volumen von 3 Mrd. € sowie einer 5-jährigen Bun-
desobligation mit einem Nominalvolumen von 
4  Mrd. €. Zudem wurden 3  Mrd. € Unverzinsliche 
Schatzanweisungen des Bundes und 1 Mrd. € infla-
tionsindexierte Anleihen des Bundes begeben.

Der Eigenbestand verringerte sich saldiert 
um 0,5  Mio. € auf ein Volumen von insgesamt 
49,5 Mrd. €. Weitere Einzelheiten zu den Schulden-
ständen sowie ihrer Veränderung infolge von Kre-
ditaufnahme und Tilgungen zeigt die Tabelle „Ent-
wicklung der Verschuldung des Bundes und seiner 
Sondervermögen“.

Eine detaillierte Aufstellung der Kreditaufnahme, 
der Tilgungs- und Zinszahlungen sowie der Schul-
denstände des Bundes und seiner Sondervermö-
gen ist im statistischen Anhang des Monatsberichts 
enthalten. Darüber hinaus enthält der statistische 
Anhang für den interessierten Leser auch eine 

längere Datenreihe der Verschuldung, gruppiert 
nach Restlaufzeitklassen.

Die Tabelle „Entwicklung des Umlaufvolumens an 
Bundeswertpapieren“ zeigt das Umlaufvolumen 
der emittierten Bundeswertpapiere einschließlich 
der zusätzlich als Kassenkredit emittierten und ver-
buchten Bundeswertpapiere.

Die Abbildung „Struktur der Verschuldung des Bun-
des nach Instrumentenarten per 28. Februar 2018“ 
zeigt die Verteilung der vom Bund und seinen Son-
dervermögen eingegangenen Gesamtschulden 
nach Instrumentenarten. Mit  44,8 % entfällt der 
größte Anteil der Schuld auf 10-jährige Bundes-
anleihen, gefolgt von den 30-jährigen Bundeanlei-
hen mit 19,0 %, den Bundesobligationen mit einem 
Anteil von  17,6 %, den Bundesschatzanweisungen 
mit  9,5 %, den inflationsindexierten Bundeswert-
papieren mit einem Anteil von 6,9 % und den Un-
verzinslichen Schatzanweisungen mit  0,8 %. Ein 
Anteil von  1,2 % der Schulden entfällt auf Kredit-
aufnahmen wie Schuldscheindarlehen und sons-
tige Kredite.

Von den Schulden des Bundes sind 98,6 % in Form 
von Inhaberschuldverschreibungen verbrieft, bei 
denen der konkrete Gläubiger dem Emittenten 
Bund nicht bekannt ist.

Am 19.  Dezember  2017 wurde die Emissionspla-
nung des Bundes für das Jahr  2018 veröffentlicht. 
Details zu den geplanten Auktionen der nomi-
nal verzinslichen  30- und  10-jährigen Bundesan-
leihen, 5-jährigen Bundesobligationen, 2-jährigen 
Bundesschatzanweisungen, inflationsindexierten 
Bundeswertpapiere und Unverzinslichen Schatz-
anweisungen des Bundes können den jeweiligen 
Pressemitteilungen1 entnommen werden. Sie ent-
halten auch eine jeweils präzisierte, vierteljährliche 

1 www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046
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Stichtag/Periode

Schuldenstand

Kreditauf-
nahme  

(Zunahme)
Tilgungen 
(Abnahme) Schuldenstand

Schulden-
standsänderung 

(Saldo)

31. Januar 2018 Februar 2018 Februar 2018 28. Februar 2018 Februar 2018

Haushaltskredite 1.084.551 17.991 -19.065 1.083.477 -1.074

nach Verwendung für

Bundeshaushalt 1.043.216 17.992 -19.065 1.042.143 -1.073

Finanzmarktstabilisierungsfonds 22.415 - - 22.415 -

Investitions- und Tilgungsfonds 18.920 -1 - 18.919 -1

nach Schuldenarten

Bundeswertpapiere 1.071.190 17.991 -19.040 1.070.141 -1.049

Bundesanleihen 687.817 4.183 - 692.000 4.183

30-jährige Bundesanleihen 204.959 1.329 - 206.288 1.329

10-jährige Bundesanleihen 482.858 2.854 - 485.712 2.854

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 73.321 987 - 74.308 987

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

6.676 40 - 6.716 40

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

52.190 947 - 53.137 947

Inflationsindexierte Obligationen des 
Bundes

14.455 - - 14.455 -

Bundesobligationen 204.026 3.243 -17.000 190.269 -13.757

Bundesschatzanweisungen 96.373 6.568 - 102.941 6.568

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

8.030 3.010 -2.007 9.033 1.003

Sonstige Bundeswertpapiere 1.623 - -33 1.590 -33

Schuldscheindarlehen 8.886 - -25 8.861 -25

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.475 - - 4.475 -

nach Restlaufzeiten

Bis 1 Jahr 165.302 166.876 1.575

Über 1 Jahr bis 4 Jahre 338.399 326.966 -11.434

Über 4 Jahre 580.850 589.635 8.785

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

4.781 5.086 306

Rücklagen gemäß Schlussfinanzierungsgesetz 3.632 3.643 12

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Verschuldung des Bundes und seiner Sondervermögen
in Mio. €

Vorschau der Tilgungszahlungen bis Ende des 
Jahres 2018.

Ferner veröffentlicht die Bundesrepublik Deutsch-
land - Finanzagentur GmbH auch eine detaillierte 

Übersicht über die durchgeführten Auktionen von 
Bundeswertpapieren.2

2 www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047
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Stichtag/Periode

Schuldenstand 

Kreditauf-
nahme  

(Zunahme)
Tilgungen 
(Abnahme) Schuldenstand 

Schulden-
stands-

änderung 
(Saldo)

31. Januar 2018 Februar 2018 Februar 2018 28. Februar 2018 Februar 2018

Emissionen – Haushaltskredite 1.071.190 17.991 -19.040 1.070.141 -1.049

Umlaufvolumen 1.121.153 17.510 -19.040 1.119.623 -1.530

30-jährige Bundesanleihen 212.000 1.500 - 213.500 1.500

10-jährige Bundesanleihen 506.000 3.000 - 509.000 3.000

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

7.000 - - 7.000 -

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

53.500 1.000 - 54.500 1.000

Inflationsindexierte Obligationen des 
Bundes

15.000 - - 15.000 -

Bundesobligationen 213.000 4.000 -17.000 200.000 -13.000

Bundesschatzanweisungen 105.000 5.000 - 110.000 5.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

8.030 3.010 -2.007 9.033 1.003

Sonstige Bundeswertpapiere 1.623 - -33 1.590 -33

Eigenbestände -49.963 482 - -49.481 482

Emissionen – Kassenkredite – Umlaufvolumen – 
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes

0 - - 0 -

Bundeswertpapiere – Umlaufvolumen – 
Insgesamt

1.121.153 17.510 -19.040 1.119.623 -1.530

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung des Umlaufvolumens an Bundeswertpapieren
in Mio. €
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Struktur der Verschuldung des Bundes nach Instrumentenarten per 28. Februar 2018

 in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

10-jährige 
Bundesanleihen

44,8

30-jährige 
Bundesanleihen

19,0

Bundesobligationen 
17,6

Bundesschatz-
anweisungen 

9,5

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

6,9

Schuldscheindarlehen 
und sonstige Kredite

1,2

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen des 

Bundes
0,8 Sonstige 

Bundeswertpapiere
0,1
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Kreditaufnahme des Bundes und seiner Sondervermögen bis Februar 2018
in Mio. €

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

0

0

3.010

11.928

3.370

1.453

15.892

2.826

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Schuldscheindarlehen und
sonstige Kredite

Sonstige Bundeswertpapiere

Unverzinsliche Schatz-
anweisungen des Bundes

Bundesschatzanweisungen

Bundesobligationen

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

10-jährige Bundesanleihen

30-jährige Bundesanleihen

Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez

in Mrd. €

30-jährige Bundesanleihen 205,0 206,3 - - - - - - - - - -

10-jährige Bundesanleihen 482,9 485,7 - - - - - - - - - -

Inflationsindexierte Bundes-
wertpapiere

73,3 74,3 - - - - - - - - - -

Bundesobligationen 204,0 190,3 - - - - - - - - - -

Bundesschatzanweisungen 96,4 102,9 - - - - - - - - - -

Unverzinsliche Schatzanwei-
sungen des Bundes

8,0 9,0 - - - - - - - - - -

Sonstige Bundeswertpapiere 1,6 1,6 - - - - - - - - - -

Schuldscheindarlehen 8,9 8,9 - - - - - - - - - -

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

4,5 4,5 - - - - - - - - - -

Insgesamt 1.084,6 1.083,5 - - - - - - - - - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Schuldenstand des Bundes und seiner Sondervermögen 2018
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Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
Summe 

insgesamt

in Mrd. €

30-jährige 
Bundesanleihen

1,5 1,3 - - - - - - - - - - 2,8

10-jährige 
Bundesanleihen

13,0 2,9 - - - - - - - - - - 15,9

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

0,5 1,0 - - - - - - - - - - 1,5

Bundesobligationen 0,1 3,2 - - - - - - - - - - 3,4

Bundesschatzanwei-
sungen

5,4 6,6 - - - - - - - - - - 11,9

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen 
des Bundes

- 3,0 - - - - - - - - - - 3,0

Sonstige Bundes-
wertpapiere

0,0 - - - - - - - - - - - 0,0

Schuldscheindarlehen - - - - - - - - - - - - -

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

- - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 20,5 18,0 - - - - - - - - - - 38,5

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Bruttokreditbedarf des Bundes und seiner Sondervermögen 2018

Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
Summe 

insgesamt

in Mrd. €

30-jährige 
Bundesanleihen

- - - - - - - - - - - - -

10-jährige 
Bundesanleihen

20,0 - - - - - - - - - - - 20,0

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

- - - - - - - - - - - - -

Bundesobligationen - 17,0 - - - - - - - - - - 17,0

Bundesschatzanwei-
sungen

- - - - - - - - - - - - -

Unverzinsliche 
Schatz anweisungen 
des Bundes

2,0 2,0 - - - - - - - - - - 4,0

Sonstige Bundeswert-
papiere

0,0 0,0 - - - - - - - - - - 0,1

Schuldscheindarlehen 0,2 0,0 - - - - - - - - - - 0,2

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

- - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 22,2 19,1 - - - - - - - - - - 41,3

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tilgungen des Bundes und seiner Sondervermögen 2018
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Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
Summe 

insgesamt

in Mrd. €

30-jährige 
Bundesanleihen

3,7 -0,3 - - - - - - - - - - 3,4

10-jährige 
Bundesanleihen

2,6 0,9 - - - - - - - - - - 3,4

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

-0,1 -0,1 - - - - - - - - - - -0,2

Bundesobligationen -0,0 0,3 - - - - - - - - - - 0,3

Bundesschatzanwei-
sungen

-0,1 -0,1 - - - - - - - - - - -0,1

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen 
des Bundes

-0,0 -0,0 - - - - - - - - - - -0,0

Sonstige Bundes-
wertpapiere

0,0 0,0 - - - - - - - - - - 0,0

Schuldscheindar-
lehen

0,0 0,0 - - - - - - - - - - 0,0

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

0,0 - - - - - - - - - - - 0,0

Insgesamt 6,1 0,7 - - - - - - - - - - 6,8

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Zinszahlungen des Bundes und seiner Sondervermögen 2018
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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe am 
19. Februar 2018 und 
des ECOFIN-Rats am 
20. Februar 2018 in Brüssel

Eurogruppe

In der Eurogruppe am 19.  Februar  2018 standen 
Griechenland, Irland, die Reform des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) und der Prozess zur 
Wahl eines neuen Vizepräsidenten der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) auf der Tagesordnung. Zu-
dem befasste sich die Eurogruppe im erweiterten 
Format mit der Bankenunion.

Die Eurogruppe beriet erneut über die dritte Pro-
grammüberprüfung mit Griechenland. Die Insti-
tutionen legten einen neuen Fortschrittsbericht 
vor und erklärten, dass inzwischen alle bis auf zwei 
der vereinbarten Vorabmaßnahmen umgesetzt 
seien. Offen sind noch ausreichende Fortschritte 
bei den elektronischen Auktionen, die für den Ab-
bau der sehr hohen notleidenden Kredite in Grie-
chenland wichtig sind, sowie die Privatisierungs-
schritte beim ehemaligen Flughafen Hellinikon. 
Griechenland verwies auf das Upgrade des Ratings 
für Griechenland seitens der Rating-Agentur Fitch 
in der vergangenen Woche. Es gilt weiterhin, dass 
die Tranche in zwei Teiltranchen aufgeteilt wer-
den soll. Die erste Teiltranche soll eine Höhe von 
5,7 Mrd. € haben. Als Vorbedingung für die Auszah-
lung der zweiten Teiltranche in Höhe von 1 Mrd. € 
muss ein weiterer Abbau von Zahlungsrückstän-
den, auch mit eigenen Mitteln, festgestellt werden 
und die europäischen Institutionen müssen den 
kontinuierlichen und ungehinderten Ablauf von 
elektronischen Auktionen bestätigen. Unabhängig 
vom Abschluss der dritten Programmüberprüfung 
werden die Institutionen in der kommenden Wo-
che in Athen erste Gespräche zur Vorbereitung der 
vierten Programmüberprüfung führen.

Zu Irland stellten die Institutionen ihren Bericht 
zur achten Nachprogrammüberwachung vor. Die 
Institutionen erklärten, für das Jahr  2018 mit ei-
nem Wirtschaftswachstum von  4,4 % und für das 
Jahr 2019 mit 3,1 % zu rechnen. Für das Jahr 2018 
werde derzeit ein Haushaltsdefizit von  0,2 % des 
Bruttoinlandsprodukts erwartet. Im Bankensektor 
habe sich zwar die Kapitalbasis verbessert. Trotz-
dem sei es erforderlich, beim Abbau der notlei-
denden Kredite weiter voranzukommen. Risiken 
bestünden durch den Brexit und die große Ab-
hängigkeit von Einnahmen aus Unternehmen-
steuern. Es gebe weiterhin keine signifikanten 
Rückzahlungsrisiken.

Die Eurogruppe beschäftigte sich im Rahmen ih-
rer fortlaufenden Beratungen zur Vertiefung der 
Wirtschafts- und Währungsunion erneut mit dem 
ESM. Da in der vorangegangenen Diskussion im 
ECOFIN-Rat im Januar  2018 eine Reihe von Mit-
gliedstaaten dafür plädiert hatte, zunächst über 
konkrete künftige Aufgaben eines Europäischen 
Währungsfonds (EWF) zu sprechen, bevor die in-
stitutionell-rechtliche Struktur beziehungsweise 
eine mögliche Überführung ins Recht der Euro-
päischen Union (EU) beraten würde, konzentrierte 
sich die Diskussion auf grundsätzliche inhaltliche 
Fragen. Im Fokus stand, in welchen Aufgabenbe-
reichen und mit welchen Instrumenten der ESM 
weiterentwickelt werden soll, ein möglicher Me-
chanismus zur Schuldenrestrukturierung bei künf-
tigen ESM-Programmen und die Frage, ob der ESM 
als Letztsicherung („Common Backstop“) für den 
Einheitlichen Abwicklungsfonds dienen soll. Ent-
scheidungen wurden nicht getroffen. Ziel des Eu-
rogruppenvorsitzes ist ein Input für den geplanten 
Euro-Gipfel im Juni 2018. Bundesminister Altmaier 
benannte als Prioritäten für die Weiterentwicklung 
des ESM die Stärkung der Krisenprävention, die Ge-
staltung des Krisenmanagements und die Entwick-
lung von Regeln für Schuldenrestrukturierungen. 
Die Governance des ESM sollte nicht geändert wer-
den. Ähnlich äußerten sich auch andere Mitglie-
der. Die EU-Kommission und der ESM betonten, 
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dass es eine klare Aufgabenverteilung zwischen 
den beiden Institutionen gebe müsse. Während es 
eine breite Mehrheit für die Einrichtung der Letzt-
sicherung für den Einheitlichen Abwicklungsfonds 
beim ESM gab, erinnerte Bundesminister Altmaier 
daran, dass hier noch keine Entscheidung gefallen 
sei. Als Ergebnis der Diskussion in der Eurogruppe 
werden die Arbeiten in den Untergremien der Eu-
rogruppe fortgesetzt. Der Vorsitz kündigte zudem 
an, beim nächsten Treffen im März auch über eine 
Fiskalkapazität sprechen zu wollen.

Die Eurogruppe befasste sich mit dem Prozess zur 
Wahl eines neuen EZB-Vizepräsidenten. Die acht-
jährige Amtszeit des derzeitigen Vizepräsidenten 
Vítor Constâncio  endet am 31. Mai 2018. Es hatte 
ursprünglich zwei Kandidaten gegeben: den spa-
nischen Wirtschaftsminister Luis de Guindos so-
wie den irischen Zentralbankpräsidenten Philip 
R. Lane. Die Kandidatur von Gouverneur Lane war 
im Vorfeld der Eurogruppe zurückgezogen wor-
den. Die Eurogruppe verständigte sich darauf, Luis 
de Guindos als Nachfolger von Vítor Constâncio zu 
empfehlen. Der ECOFIN-Rat befasste sich am Fol-
getag ebenfalls mit dem Ernennungsprozess.

Zudem tauschte sich die Eurogruppe im erweiter-
ten Format mit den Mitgliedstaaten, die den Euro 
noch nicht als ihre Währung eingeführt haben, zur 
Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion 
mit dem Schwerpunkt Bankenunion aus. Ent-
scheidungen wurden nicht getroffen. Im Juni 2016 
wurde mit einem Fahrplan („Roadmap“) zur Ban-
kenunion vereinbart, dass erst eine Risikoreduk-
tion stattfinden müsse, bevor es politische Diskus-
sionen über eine Risikoteilung geben könne. Die 
EU-Kommission und einige Mitgliedstaaten sahen 
bereits ausreichend Fortschritte bei der Risikoredu-
zierung und forderten ein paralleles Vorgehen von 
Risikoreduzierung und Risikoteilung. Dahingegen 
betonte Bundesminister Altmaier, unterstützt von 
anderen Staaten, dass weitere Schritte bei der Ri-
sikoreduzierung notwendig seien. Bundesminister 
Altmaier hob hier die Bereiche notleidende Kredite, 
Aufbau von Puffern zur Verlusttragung, Verbesse-
rung der Insolvenzregime und die regulatorische 
Behandlung von Staatsanleihen in Bankbilanzen 

hervor. Hierfür brauche es klare Indikatoren, an 
denen die Risikoreduzierung festgemacht werden 
könne. Im Ergebnis wurde festgehalten, dass die 
weiteren Arbeiten in den Untergremien sich jetzt 
auf die Konkretisierung des Fahrplans konzentrie-
ren sollen, einschließlich der Erarbeitung von In-
dikatoren zur Bestimmung von Risikoreduzierung.

ECOFIN-Rat

Beim ECOFIN-Frühstück fand der übliche Aus-
tausch über die Wirtschaftslage in Europa statt. 
Die Europäische Kommission stellte ihre am 7. Fe-
bruar  2018 vorgelegte aktuelle Winterprognose 
vor. Darin hat sie ihre Wachstumsprognosen er-
neut angehoben. Für den Euroraum geht sie für 
das Jahr 2017 nun von einem Wachstum von 2,4 % 
(+0,2  Prozentpunkte gegenüber der Herbstprojek-
tion) aus, für das Jahr 2018 von 2,3 % (+0,2 Prozent-
punkte) und für das Jahr 2019 von 2,0 % (+0,1 Pro-
zentpunkte). Wichtig sei es, sich rechtzeitig durch 
Reformen für die nächste konjunkturelle Abküh-
lung zu wappnen. Die EZB unterstützte die Aus-
führungen der EU-Kommission und wies darauf 
hin, dass die Inflationsentwicklung weiterhin ge-
dämpft sei. Die EU-Kommission geht in ihrer Win-
terprognose für das Jahr 2018 von einer Inflations-
rate von 1,5 % aus und für das Jahr 2019 von 1,6 %. 
Beim Treffen des ECOFIN-Rats am 20. Februar 2018 
standen die Nachbesetzung des EZB-Vizepräsi-
denten, aktuelle Vorschläge von Gesetzgebungs-
akten im Bereich der Finanzdienstleistungen, ein 
Bericht zu einem nachhaltigen Finanzsystem, die 
Haushaltsentlastung der EU-Kommission für das 
Jahr 2016, die Eckpunkte für den EU-Haushalt 2019 
sowie eine Präsentation der EU-Kommission zur 
öffentlichen Auftragsvergabe und zu strategischen 
Investitionen auf der Tagesordnung.

Der ECOFIN-Rat empfiehlt dem Europäischen Rat 
den bisherigen spanischen Wirtschaftsminister 
Luis de Guindos als Nachfolger des EZB-Vizepräsi-
denten Vítor Constâncio. Der Europäische Rat er-
nennt die Mitglieder des EZB-Direktoriums nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments und des 
EZB-Rats.
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Es gab einen ersten Austausch der ECOFIN-Minis-
ter zu einem nachhaltigen Finanzsystem. Eine Ex-
pertengruppe aus Vertretern von Nichtregierungs-
organisationen und der Finanzindustrie hat dazu 
einen Bericht veröffentlicht, der den Ministern 
vorgestellt wurde. Ziel soll sein, das Finanzsystem 
nachhaltiger zu gestalten und insbesondere The-
men aus den Bereichen Umwelt, Klima und Soziales 
stärker zu integrieren. In der Diskussion zeichnete 
sich unter den Mitgliedstaaten eine grundsätzliche 
Unterstützung für die Arbeiten zu einem nachhal-
tigen Finanzsystem ab. Gleichzeitig dürfe dies aber 
nicht zu Lasten der Finanzstabilität gehen. Die EZB 
warnte in ihrer Einlassung vor Erleichterungen bei 
Kapitalanforderungen für Finanz institute durch 
einen sogenannten grünen Unterstützungsfaktor 
und betonte, dass Risiken objektiv bewertet wer-
den müssten. Bundesminister Altmaier stimmte 
der EZB zu und betonte zudem, dass das Thema 
Nachhaltigkeit in alle Politikfelder aufgenom-
men werden müsse. Die EU-Kommission plant im 
März 2018 einen Aktionsplan zu dem Themenkom-
plex zu veröffentlichen. Legislativvorschläge sollen 
im Mai 2018 vorgelegt werden.

Der ECOFIN-Rat nahm die Empfehlung zur Ent-
lastung der EU-Kommission für das Haushalts-
jahr  2016 an. Grundlage der Empfehlung ist der 
Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2016 des Euro-
päischen Rechnungshofs (ERH), der bereits Novem-
ber  2017 beim ECOFIN-Rat vorgestellt wurde. In 
der Sitzung wurde dargelegt, dass die Gesamtfeh-
lerquote gegenüber dem Vorjahr erneut gesunken 
ist (von 3,8 % im Jahr 2015 auf 3,1 % im Jahr 2016). 
Die Gesamtfehlerquote liege damit zwar weiterhin 
über der Wesentlichkeitsschwelle von  2 %, positiv 
sei aber, dass der ERH seit dem Jahr 1994 zum ers-
ten Mal eine eingeschränkte Zuverlässigkeitserklä-
rung abgegeben habe. Die EU-Kommission betonte, 
dass man weitere Verbesserungen bei der Gesamt-
fehlerquote erreichen müsse. Zudem äußerte sich 
die EU-Kommission zum nächsten Mehrjährigen 

Finanzrahmen. Dieser solle am 2.  Mai  2018 vor-
gelegt werden und einen Schwerpunkt der euro-
päischen Arbeiten in den kommenden Monaten 
bilden.

Der ECOFIN-Rat nahm Ratsschlussfolgerungen 
zu Haushaltsleitlinien des Rats für das Jahr  2019 
an. Diese beinhalten die Prioritäten des Rats für 
die kommenden Haushaltsverhandlungen mit 
dem Europäischen Parlament und sollen von der 
EU-Kommission bei der Erarbeitung des Haus-
haltsplanentwurfs für das Jahr 2019 berücksichtigt 
werden. Zu den Prioritäten des Rats gehören u.  a. 
die humanitären und sicherheitspolitischen Her-
ausforderungen der  EU. Insgesamt soll die Haus-
haltsdisziplin auf allen Ebenen gewahrt bleiben. 
Die EU-Kommission erklärte, die Prioritäten des 
Rats zu teilen. Das nächste Haushaltsjahr werde 
geprägt sein durch das Ausscheiden des Vereinig-
ten Königreichs aus der  EU. Für Verwaltungsaus-
gaben solle ein nominales Einfrieren der Ausgaben 
vorgeschlagen werden. Die Vorlage von Berichti-
gungshaushalten solle auf ein Minimum begrenzt 
werden, könne aber auch zukünftig bei unvorher-
sehbaren Ereignissen notwendig werden.

Die EU-Kommission stellte den ECOFIN-Minis-
tern ihre Vorschläge zur Verbesserung der öffent-
lichen Auftragsvergabe und zu strategischen In-
vestitionen vor. Die EU-Kommission legte dar, dass 
die Aufträge strategischer vergeben werden müss-
ten. Bei der Umsetzung der nicht-legislativen Maß-
nahmen gebe es sechs Prioritäten seitens der Kom-
mission: Stärkere Verbreitung der strategischen 
Beschaffung unter Berücksichtigung „grüner und 
innovativer“ Aufträge, Professionalisierung der öf-
fentlichen Beschaffung, verbesserter Zugang zu 
den Beschaffungsmärkten für kleine und mittlere 
Unternehmen, Verbesserung der Datengrundlage 
und Transparenz, Voranbringen der Digitalisie-
rung sowie eine verbesserte Zusammenarbeit der 
Behörden.
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19. bis 21. April 2018 Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington, D.C.

20. April 2018 Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure in Washington, D.C.

26. April 2018 Treffen der ASEM-Finanzminister in Sofia, Bulgarien

27./28. April 2018 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Sofia, Bulgarien

7. bis 9. Mai 2018 Steuerschätzung in Mainz

24./25. Mai 2018 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel

21./22. Juni 2018 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Finanz- und wirtschaftspolitische Termine
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Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

April 2018 März 2018 20. April 2018

Mai 2018 April 2018 22. Mai 2018

Juni 2018 Mai 2018 21. Juni 2018

Juli 2018 Juni 2018 20. Juli 2018

August 2018 Juli 2018 20. August 2018

September 2018 August 2018 20. September 2018

Oktober 2018 September 2018 22. Oktober 2018

November 2018 Oktober 2018 22. November 2018

Dezember 2018 November 2018 20. Dezember 2018

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Das BMF hat folgende Publikationen aktualisiert: 

Die Steuerverwaltung in Deutschland

Entschädigung von NS-Unrecht – Regelungen zur Wiedergutmachung

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

broschueren@bmf.bund.de

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf.bund.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Verschuldung des Bundes und seiner Sondervermögen

Gewährleistungen

Kennziffern SDDS - Central Government Operations - Haushalt Bund

Kennziffern SDDS - Central Government Debt - Schulden Bund

Bundeshaushalt 2016 bis 2021

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten in den Haushaltsjahren 2013 bis 2018

Haushaltsquerschnitt: Gliederung der Ausgaben nach Ausgabegruppen und Funktionen, 
Regierungsentwurf 2018

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2018

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Schulden der öffentlichen Haushalte – neue Systematik

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquoten im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im 
BMF-Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht 
als eMagazin bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive 
Grafiken.

http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-verschuldung-bund.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-gewaehrleistungen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-bundeshaushalt-2012-2017.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-ausgaben-des-bundes.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-haushaltsquerschnitt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-der-staatsquote.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-internationaler-vergleich.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-staatsschuldenquoten.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2016 bis 2017

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2017/2018

Entwicklung der Länderhaushalte bis Januar 2018 im Vergleich zum Jahressoll 2018

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kassenlage des Bundes und der Länder 
bis Januar 2018

Die Einnahmen, Ausgaben und Kassenlage der Länder bis Januar 2018

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-entwicklung-der-eu-haushalte-2016-bis-2017.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kassenlage-bund-laender.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kassenlage-bund-laender.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kassenlage-laender.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreise 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo
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http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Formulierungshinweis
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifischdifferenzierende Formulierungen –  
z. B. der/die Bürger/in – verzichtet. Die in dieser Veröffentlichung verwendete männliche Form gilt im Sinne 
der Gleichbehandlung grundsätzlich für Frauen wie Männer gleichermaßen.

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.

Redaktionelle Hinweise
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